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Management Summary 

Der Bedarf an Weiterbildung wird in den kommenden Jahren weiter steigen. In einem sich weiter 

beschleunigenden Wirtschaftsumfeld wird sie auch regelmäßiger bzw. kontinuierlicher stattfinden müs-

sen und es dürften häufiger grundlegendere „berufliche Neuorientierungen“ erforderlich werden. Zu-

dem haben 6,5 Mio. Erwerbstätige keine abgeschlossene Berufsausbildung. 

Neben der Zeit für Weiterbildung stellt deren Finanzierung eine zentrale Herausforderung dar, da 

es, abgesehen von der Berücksichtigung der Weiterbildungskosten im Steuerrecht, nur wenige Ziel-

gruppen gibt, die eine bundesweit einheitliche Förderung erhalten: hierzu zählen Aufstiegsfortbildun-

gen, Maßnahmen mit Kosten bis zu € 1.000 bei Personen mit einem Einkommen von bis zu € 20.000 

(€ 40.000 bei Zusammenveranlagten), Beruflich Begabte sowie ältere Beschäftigte mit geringen Quali-

fikationen oder in kleinen und mittleren Unternehmen sowie Arbeitslose bzw. von Arbeitslosigkeit be-

drohte Personen. Zwar gibt es neben diesen fünf Regelungen eine ganze Reihe von weiteren Regelun-

gen auf Landesebene, die sich hinsichtlich Zielgruppen, förderfähigen Maßnahmen, Förderanteil und 

maximale Förderhöhe erheblich unterscheiden. Dies führt dazu, dass es weitgehend dem Zufall des 

Wohnorts überlassen bleibt, ob eine weiterbildungsinteressierte Person eine öffentliche Unterstützung 

bei der Finanzierung der Weiterbildung erhalten kann oder nicht. Von einem Finanzierungssystem kann 

daher nicht die Rede sein, es ähnelt eher einem Flickenteppich. Von Ausnahmen abgesehen gibt es 

auch keine ausreichende Unterstützung bei der (Vor) Finanzierung von teuren Maßnahmen, etwa zur 

beruflichen Neuorientierung („Umschulung“) oder zur fachlichen Spezialisierung bzw. Vertiefung. Ein 

Finanzierungssystem i.e.S. sollte die folgenden Kernelemente haben: 

 Eine steuerliche Förderung, durch die Weiterbildungskosten unabhängig von anderen Wer-

bungskosten geltend gemacht werden können (wie dies heute bei Unternehmen bereits der Fall 

ist) und/oder  

 Einführung einer 40- oder 50%igen Zuschussförderung (ggf. als Ergänzung zur steuerlichen För-

derung) zur Schließung einer Effizienz- und Gerechtigkeitslücke, damit Personen mit einem ge-

ringeren Einkommen die gleiche staatliche Unterstützung einer Weiterbildung erhalten wie Per-

sonen mit einem (sehr) hohen Einkommen, 

 Auf- bzw. Ausbau eines bundesweiten und flexiblen Weiterbildungskredits zur Vorfinanzierung 

von teureren Weiterbildungen, z.B. bei Umschulungen, Spezialisierungen oder Vertiefungen. 

Sollte ein solcher Weiterbildungskredit nicht vom Bund oder der KfW Bankengruppe angeboten 

werden, können auch die Länder hier aktiv werden. Ein Weiterbildungsfonds auf Länderebene 

könnte, einmal mit einem Basisvermögen ausgestattet, als revolvierender Fonds funktionieren. 

Einwohner/innen des jeweiligen Landes können dadurch ihre Weiterbildung vorfinanzieren und 

zahlen anschließend das erhaltene Darlehen in regelmäßigen Monatsraten oder als Prozentsatz 
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des Einkommens zurück. Im letztgenannten Fall zahlen diejenigen, die ein höheres Einkommen 

haben, mehr zurück als diejenigen mit einem geringeren Einkommen.  

 Auch Unternehmen- oder Unternehmensverbünde könnten einen solchen Weiterbildungsfonds 

auflegen. In diesem Fall können die Beschäftigte des – oder der beteiligten – Unternehmen ihre 

Weiterbildung vorfinanzieren und zahlen anschließend zurückzahlen. Auf diese Weise können 

Unternehmen die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter/innen fördern, ohne fürchten zu müssen, dass 

diese nach erfolgreicher Weiterbildung abwandern und sie als (ehemalige) Arbeitgeber auf 

„den Kosten der Weiterbildung sitzen bleiben“. Allerdings können sie das Darlehen nachträg-

lich in einen Zuschuss umwandeln, wenn der/die Mitarbeiter/in anschließend ein oder zwei 

Jahre im Unternehmen verbleibt.  

 Sofern die öffentliche Hand oder Unternehmen nicht aktiv werden, könnte ein solcher Fonds 

auch als (privater) Weiterbildungsinvestitionsfonds etabliert werden, der durch private Finan-

ziers aufgelegt wird und der anschließend aus den fiskalischen Erträgen einer Weiterbildung 

refinanziert wird. Konkret könnte der Fonds an zusätzlichen Steuer- und Sozialversicherungs-

einnahmen ebenso beteiligt werden wie an Einsparungen im sozialen Sicherungssystem. Der 

Vorteil einer solchen Regelung wäre, dass ein Interesse an der Weiterbildung von geringquali-

fizierten Personen in den Fokus rückt, die bisher noch sehr unterentwickelt ist. Ferner würden 

die Individuen nicht durch Darlehensrückzahlungen belastet würden, wodurch die Beteiligung 

an qualifkationsorientierten Weiterbildungen erhöht werden könnte. 
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1. Einleitung und Hintergrund 

Die kommenden Jahre und Jahrzehnte werden durch einige hochdynamische 

und parallel ablaufende Entwicklungsprozesse geprägt sein: Internationalisierung 

und Globalisierung; steigender Kosten- und Wettbewerbsdruck; technologischer 

Wandel, Industrie/Arbeit 4.0 bzw. zweites Maschinenzeitalter; demografische Ent-

wicklung, Fachkräftemangel und soziale Aspekte (z.B. Diversität). Jeder einzelne 

dieser Aspekte, erst recht aber deren Kombination wird zu weiter steigenden Qua-

lifikations- und Kompetenzanforderungen führen. Alle derzeit vorliegenden Prog-

nosen, seien sie auf Deutschland oder Europa bezogen, gehen davon aus, dass der 

Bedarf an geringqualifizierten ab- und der an Hochqualifizierten zunehmen wird, 

während es im mittleren Qualifikationssegment eine vergleichsweise begrenzte 

Dynamik gibt (Economix 2013; BMAS 2015; Prognos 2015; BIBB/IAB 2014, 2015; 

Cedefop 2015). In der Folge der auf Deutschland bezogenen Fachkräfteprognosen 

zeigt Dohmen (2015a), dass zur Deckung des prognostizierten Bedarfs an Fach-

kräften sowohl das Hochschul- als auch das berufliche Ausbildungssystem gleich-

zeitig ausgebaut werden müssen. Allein um den voraussichtlichen Fachkräftebe-

darf ab dem Jahr 2020 decken zu können, wäre die Zahl der Studienanfänger/innen 

kurzfristig auf 575.000 (2014: knapp 500.000) und die Zahl der Ausbildungsneu-

verträge sukzessive auf bis zu 675.000 pro Jahr (2014: ca. 520.000) zu erhöhen. 

Gleichzeitig haben 6,5 Mio. erwachsene Erwerbstätige keine berufsqualifizierende 

Ausbildung, darunter bis zu 25% funktionale Analphabet/innen1 zählen.  

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass sich auch das Weiterbil-

dungssystem weiterentwickeln muss, um die Fachkräfte zielgerichtet, bedarfsori-

entiert und flexibel auf die Zukunft vorzubereiten. Bereits heute haben über 20% 

der Studienanfänger/innen vorher eine berufliche Ausbildung absolviert, sodass 

das Studium (eigentlich) eine Weiterbildung darstellt (Dohmen 2015a), eine letzt-

lich nicht bekannte Zahl an Erwachsenen schult auf unterschiedlichen Wegen um,2 

über 100.000 Menschen schließen jährlich eine Aufstiegsfortbildung erfolgreich ab 

                                                        
 1  Funktionale Analphabet/innen sind Personen die zwar (theoretisch) lesen, schreiben und rechnen 

können, jedoch das, was sie lesen, inhaltlich nicht oder kaum verstehen. 
 2  Von der Bundesagentur für Arbeit finanziert, nahmen in den vergangenen fünf Jahren jeweils 

zwischen 18.000 und 28.000 Personen eine Umschulung auf (Büttner/Schewe/Stephan 2015). 
Nach dem aktuellen AES-Trendbericht haben im Jahr 2014 insgesamt 12% der Befragten an einer 
regulären, d.h. formalen Weiterbildung, teilgenommen. Dieser Wert wird aber in erheblichem 
Umfang durch die hohen Anteile bei den unter 25-Jährigen beeinflusst, von denen „noch ver-
gleichsweise viele in einer ersten (Aus-)Bildungsphase sind“ (Bilger/Strauß 2015). Unter den 25- 
bis 34-Jährigen sind es 14% und bei den älteren Jahrgängen zwischen 3 und 1%. 

Weiterbildung wird auf-
grund des sich dyna-
misch und grundlegend 
verändernden wirt-
schaftlichen Umfeldes 
immer wichtiger; das gilt 
neben dem informellen 
Lernen im Prozess der Ar-
beit auch für formalisier-
tes Lernen zum Erwerb 
von Zertifikaten und 
Berufsabschlüssen. 
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(Statistisches Bundesamt 2014c) und nur etwa die Hälfte der Erwerbstätigen ar-

beitet im ursprünglich erlernten Beruf (Maier u.a. 2014). Alles in allem nimmt der-

zeit gut die Hälfte der Erwachsenenbevölkerung jedes Jahr an Weiterbildung teil; 

Tendenz leicht steigend (AES 2014; Bilger/Strauß 2014). Dieser positive Trend ist 

jedoch fast vollständig auf die betriebliche Weiterbildung zurückzuführen (ebd.). 

Betrachtet man vor diesem Hintergrund den Anteil der Erwachsenen, der an-

gibt, u.a. aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten bzw. der Kosten nicht an ei-

ner Weiterbildung teilgenommen zu haben, dann sind dies 14% (Kuwan/Seidel 

2013),3 noch wichtiger sind zeitliche Restriktionen, sei es aufgrund von Familie 

oder beruflichen Anforderungen (21 bzw. 20%; ebd.). Die Schaffung von Rahmen-

bedingungen zur Überwindung dieser zeitlichen und/oder finanziellen Barrieren ist 

eine essentielle Aufgabe der Weiterbildungspolitik. 

Zeit für und Finanzierung der Weiterbildung sind zwei zentrale – und letztlich 

miteinander verbundene – Themen. Während die Diskussion über Bildungs- und 

Lernzeiten Bestandteil der politischen Diskussion, auch zwischen den Sozialpart-

nern, ist, spielt die Weiterbildungsfinanzierung aktuell eine eher untergeordnete 

Rolle. Sie ist aber für die Realisierung von Weiterbildungen, insbesondere, wenn 

es um grundlegende Kompetenzen oder Qualifikationen geht, eine unabdingbare 

Voraussetzung. 

In der aktuellen politischen Diskussion steht die (Weiter-) Bildungsteilzeit deut-

lich im Vordergrund; sie war im Jahr 2015 Gegenstand der Tarifverhandlungen 

zwischen den Metallarbeitgebern und der IG Metall. Im Ergebnis wurde ein Ein-

stieg in die (Weiter) Bildungsteilzeit vereinbart, wodurch Beschäftigte die Möglich-

keit haben sollen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren und finanziell hinsichtlich des Le-

bensunterhalts durch eine (im Verhältnis zur Arbeitszeitverkürzung) unterproporti-

onale Absenkung des Gehalts abgesichert zu sein (IG Metall 2014; Koppelberg 

2015).  

Im Vergleich zur Diskussion über die zeitlichen Ressourcen für die Weiterbil-

dung4 ist die aktuelle Debatte über die Finanzierung der Weiterbildung, insbeson-

dere im Hinblick auf die Anforderungen daran sowie auch zu innovativen Umset-

zungsideen deutlich unterentwickelt. Zwar haben in den vergangenen gut zehn 

                                                        
 3  Im Vergleich zum AES 2010 hat sich der Anteil leicht erhöht, zudem ist dieser Anteil bei Frauen 

etwas höher als bei Männern (siehe zusammenfassend: FiBS/DIE 2013). 
 4  Siehe in diese Richtung auch Kapitel 4.2.3.1 zum Bildungsurlaub. 

Zeit für und Finanzierung 
der Weiterbildung sind 
zwei zentrale – und letzt-
lich miteinander verbun-
dene – Themen. Wäh-
rend die Diskussion über 
Bildungs- und Lernzeiten 
Bestandteil der politi-
schen Diskussion, auch 
zwischen den Sozialpart-
nern, ist, spielt die Wei-
terbildungsfinanzierung 
aktuell eine eher unter-
geordnete Rolle. Sie ist 
aber für die Realisierung 
von Weiterbildungen, 
insbesondere, wenn es 
um grundlegende Kom-
petenzen oder Qualifika-
tionen geht, eine unab-
dingbare Voraussetzung. 
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Jahren zunächst die Expertenkommission Finanzierung Lebenslangen Lernens 

(2004), sowie partiell daran anschließend Dohmen/de Hesselle/Himpele (2007) in 

Kooperation mit Rürup/Kohlmeyer (2007), und zuletzt Schmid (2008, 2011)5 grund-

sätzlichere und weiterführende Diskussionen angestoßen. Demgegenüber haben 

Bund und Länder in der praktischen Umsetzung eher partielle oder gar punktuelle 

Finanzierungsmodelle entwickelt und umgesetzt (siehe Kapitel 5.2.3).6 Da diese 

Programme in den kommenden Jahren auslaufen, ist eine grundlegende Diskus-

sion über die Anforderungen an zukunftsfähige, innovative Finanzierungsmodelle 

für die Weiterbildung erforderlich.7 

Vor diesem Hintergrund wird in Kapitel 2 kurz das Spannungsfeld von Weiter-

bildungsentscheidungen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen kurz 

umrissen, bevor Kapitel 3 der Frage nachgeht, wie die hoch die Weiterbildungsbe-

teiligung in Deutschland derzeit in verschiedenen Bereichen ist. Kapitel 4 fragt da-

nach, wie hoch die Kosten und Nutzen der Weiterbildung sind. Anschließend zeigt 

Kapitel 5, mit welcher finanziellen Unterstützung Weiterbildungsteilnehmer/innen 

derzeit rechnen können. Die Ergebnisse werden in Kapitel 6 zusammengefasst und 

in Handlungsempfehlungen und Ansätze für neue Instrumente überführt.8 

                                                        
 5  Siehe ergänzend dazu auch Käpplinger/Kulmus/Haberzeth (2013) und Rahner (2014). 
 6  Der in diesem Konzept von Dohmen/de Hesselle/Himpele (2007) enthaltene Vorschlag eines Wei-

terbildungsdarlehens als dritter Säule einer Finanzarchitektur für die Weiterbildung ist bis heute 
nicht umgesetzt. 

 7  Die in der vorliegenden Studie vorgenommene Bestandsaufnahme der Finanzierungsinstrumente 
wurde im September 2015 abgeschlossen, so dass spätere Entwicklungen und Beiträge nicht 
berücksichtigt werden können. 

 8  Wenn in dieser Studie die Finanzierung im Fokus steht und am Rande auch auf zeitliche Res-
source hingewiesen wird, so soll dabei nicht übersehen werden, dass es darüber hinaus einerseits 
weitere (z.B. individuelle, psychische) Ressourcen (siehe z.B. Expertenkommission Finanzierung 
Lebenslanges Lernen 2004), und andererseits weitere situationale, institutionelle und dispositio-
nale Barrieren gibt (siehe zusammenfassend u.a. FiBS/Research voor Beleeid 2012) gibt, die in 
unterschiedlicher Kombination fehlen (Ressourcen) bzw. behindernd (Barrieren) wirksam werden 
können. In diesen Fällen müssen gleichzeitig mehrere – und unter Umständen sogar alle – Bar-
rieren überwunden werden. 
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2. Weiterbildung im Spannungsfeld zwischen Arbeitgebern und Arbeit-

nehmer/innen 

Die Sichtweise vieler Arbeitgeber zur beruflichen Weiterbildung ihrer Beschäf-

tigten wird sehr gut durch das folgende Zitat verdeutlicht: „Wir dürfen Weiterbil-

dung nicht wahllos betreiben, sondern müssen uns an den Erfordernissen der Be-

triebe orientieren“, wird der Geschäftsführer von Phoenix Contact, Gunther Ole-

sch, in der Wirtschaftswoche zitiert.9 Es könne „keiner von einem Unternehmen 

erwarten, dass es Mitarbeiter für persönliche Vorlieben oder eine berufliche Um-

orientierung freistellt und finanziell unterstützt, die mit dem Arbeitsplatz nichts 

oder nur wenig zu tun haben“. 

Man mag dieser Einschätzung zustimmen oder auch nicht, sie bringt jedoch ein 

grundlegendes strukturelles „Dilemma“ auf den Punkt: Die Entscheidungen der 

Arbeitgeber orientieren sich an den wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens 

und erst nachrangig an den Interessen der Beschäftigten, insbesondere, wenn de-

ren Weiterbildungsentscheidungen nicht unmittelbar mit denen des Arbeitgebers 

in Einklang stehen.  

Das gleiche gilt – mit umgekehrten Vorzeichen – für den/die Arbeitnehmer/in: 

Die Entscheidung für eine berufliche Weiterbildung wird von ihm oder ihr auf der 

Basis der eigenen Vorstellungen, Wünsche und Interessen getroffen. Sie kann im 

Einklang mit den Interessen und Planungen des Arbeitgebers stehen, wenn es etwa 

um eine Weiterbildung geht, die für den Betrieb von Interesse ist, wie z.B. eine 

Meisterausbildung. In diesen Fällen sind viele Betriebe bereit, die Weiterbildung – 

zumindest teilweise – finanziell und/oder durch Freistellung zu unterstützen. Aller-

dings muss dies nicht der Fall sein, z.B. wenn sich ein/e Mitarbeiter/in in einem 

Bereich weiterbilden möchte, der sich nicht mit der Ausrichtung des Arbeitgebers 

deckt oder wenn dadurch ein beruflicher Aufstieg angestrebt wird, vom dem der 

(bisherige) Arbeitgeber nicht profitieren kann, z.B. weil es entsprechende Positio-

nen nicht gibt oder diese langfristig besetzt sind. In diesem Fall steht die Weiter-

bildungsentscheidung im Spannungsverhältnis zum Unternehmen bzw. zu Unter-

nehmensinteressen und häufig ist der Arbeitgeber dann weder zur zeitlichen noch 

finanziellen Unterstützung bereit und die Arbeitnehmer/innen sind auf andere 

                                                        
9   http://www.wiwo.de/politik/deutschland/ig-metall-tarifrunde-bildungsteilzeit-wird-zum-knack-

punkt/11237726.html; eingesehen am 7.7.2015. 

Weiterbildung steht im 
Spannungsfeld von be-
trieblichen und individu-
ellen Entscheidungen, 
die oft mit unterschiedli-
chen Abwägungen ver-
bunden sind, sich aber 
im Ergebnis dennoch hin-
sichtlich der Weiterbil-
dungsbeteiligung und 
deren Strukturen gegen-
seitig verstärken. 
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Quellen zur Finanzierung der Weiterbildung angewiesen (siehe hierzu weiter un-

ten).  

Die Einschätzung, wie der Arbeitgeber sich – „vermutlich“ – zur individuellen 

Weiterbildungsentscheidung oder Weiterbildungsüberlegung verhalten wird, hat 

Auswirkungen auf das Verhalten der Beschäftigten. Nur wer keine Nachteile er-

wartet oder befürchten muss, wird offen über solche Überlegungen oder Pläne 

sprechen. Im praktischen Arbeitsverhältnis ist zu beobachten, dass viele Beschäf-

tigte nicht mit dem Arbeitgeber über ihr Weiterbildungsinteresse reden und auch 

nicht wollen, dass er von der Weiterbildung erfährt. Sie befürchten offenbar, dass 

es für ihr berufliches Fortkommen oder ihre Position im Unternehmen nachteilig 

ist. Dies kann für beide Seiten ungünstige Effekte haben: die Beschäftigten müssen 

– sofern sie sich für die Weiterbildung entscheiden – diese selbst finanzieren 

und/oder u.U. neben einer Vollzeitbeschäftigung durchführen; die Unternehmen 

verlieren ggf. erfahrene und motivierte Mitarbeiter/innen, obwohl sie auch in Teil-

zeit – oder, bei ausreichender Flexibilität, gar in Vollzeit – und/oder nach der er-

folgreich durchlaufenden Weiterbildung als besser qualifizierte Fachkraft zur Ver-

fügung stehen könnten. Welche materiellen und nicht-materiellen Folgekosten für 

beide Seiten daraus resultieren (können), hängt vom Einzelfall ab. 

Im diesem Kontext ist auch zu berücksichtigen, dass die Bereitschaft des Ar-

beitgebers, sich durch Freistellung und/oder (teilweiser) Finanzierung an der Wei-

terbildung zu beteiligen bzw. diese zu unterstützen, auch davon abhängt, wer sich 

im Einzelfall für die Weiterbildung entscheidet. Arbeitgeber stehen positiver zur 

Weiterbildung von Mitarbeiter/innen auf höheren Hierarchieebenen, mit höherer 

Vorqualifikation und tendenziell eher bei Männern als bei Frauen. Dies führt im 

Ergebnis dazu, dass Unternehmen und Individuen ihre Entscheidungen über Wei-

terbildungen zwar aus unterschiedlichen Perspektiven heraus treffen (Demary u.a. 

2013), sich die dabei auftretenden Muster jedoch auffallend decken: In beiden Fäl-

len sind es weiterbildungsaffine Gruppen, die davon profitieren, während (eher) 

weiterbildungsfernere oder gar -abstinente Personen dadurch weniger bzw. nicht 

erreicht werden (siehe auch Backes-Gellner 2011). Auch spielen Merkmale des Ar-

beitsplatzes, d.h. wenig anspruchsvolle und sich wenig verändernde Tätigkeiten, 

eine besondere Rolle bei Gruppen, die selten oder nie teilnehmen (ebd.). 
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Will man aus übergreifender volkswirtschaftlicher Perspektive vermeiden, dass 

dieses – auf beiden Seiten durch legitimes Verhalten geprägte – Spannungsver-

hältnis zur Verhinderung von Weiterbildungs- und Qualifizierungsinteressen führt, 

dann muss eine staatliche Weiterbildungspolitik diesem entgegenwirken. Sie muss 

durch geeignete Regelungen dafür Sorge tragen, dass Weiterbildungswilligen Zeit 

und/oder Finanzen zur Verfügung stehen. So ist insbesondere für die Personen eine 

Finanzierungsmöglichkeit zu schaffen, die ansonsten aus finanziellen Gründen da-

ran gehindert würden, eine Weiterbildung aufzunehmen. Auf einer zweiten Ebene 

stellt sich die Frage, ob daraus weitergehende Forderungen hinsichtlich der Finan-

zierungsart abzuleiten sind. Finanziert der Arbeitgeber die Weiterbildung, dann ist 

dies für den/die Arbeitnehmer/in in aller Regel eine Zuschussleistung. Man könnte 

somit daraus zugleich die Forderung ableiten, dass die staatliche Finanzierung 

auch als Zuschuss zu erfolgen habe. Dies ist jedoch nicht zwingend. Weiter unten 

wird jedoch eine Argumentation hergeleitet, die eine Zuschussförderung für etwa 

die Hälfte der Weiterbildungskosten begründen kann. 

3. Weiterbildungsbeteiligung 

Die Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland hat sich in den letzten Jahren 

weiter erhöht und liegt nunmehr bei 51% (Bilger/Strauß 2015). Mit dem Wert von 

seinerzeit knapp 50% lag Deutschland beim Adult Education Survey (AES) 2011, 

einer europaweiten Erhebung, über dem EU-Durchschnitt von knapp 40%. Die 

höchsten Werte hatten Schweden mit über 70% und die Schweiz mit 65%. Über-

durchschnittlich ist auch der Anteil der Unternehmen, der betriebliche Weiterbil-

dung anbietet (CVTS 4); mit 73% lag Deutschland im Jahr 2010 über dem EU-

Durchschnitt von 66%. Spitzenreiter ist Dänemark mit einer Quote von 91%, d.h. 

in neun von zehn Unternehmen können sich die Mitarbeiter/innen weiterbilden. In 

Schweden sind es 88%, in Österreich 87%. Betrachtet man, welcher Anteil der 

Beschäftigten an betrieblicher Weiterbildung partizipiert, dann entspricht der An-

teil von 39% in Deutschland annähernd dem europäischen Durchschnittswert von 

38%. Deutlich höher sind die Quoten z.B. in Tschechien, wo fast zwei Drittel aller 

Beschäftigten an betrieblicher Weiterbildung teilnehmen oder auch in Belgien und 

Luxemburg, wo es jede/r Zweite ist (Dohmen 2015b).10 

                                                        
 10  Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Weiterbildungsquoten, die sich aus verschiedenen 

Erhebungen ergeben, nicht unmittelbar miteinander verglichen werden können, da es sich um 
unterschiedliche Weiterbildungsdefinitionen und Zeiträume vor der Erhebung handelt (siehe 
hierzu ausführlicher Käpplinger/Kulmus/Haberzeth 2013; Dohmen 2015b). 

Jede/r zweite  Erwachsene 
bildet sich in Deutschland 
weiter und drei von vier 
Unternehmen bieten Wei-
terbildung für ihre Mitar-
beiter/innen an, allerdings 
sind nur vier von zehn Be-
schäftigten daran beteiligt. 
Die Weiterbildungsbeteili-
gung hängt stark von der 
Vorbildung ab: Akademi-
ker/innen bilden sich mehr 
weiter als beruflich Qualifi-
zierte. Un- und Geringqua-
lifizierte sind eher Nicht-
Teilnehmer/innen; und 
zwar sowohl in der indivi-
duellen als auch der be-
trieblichen Weiterbildung. 
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Betrachtet man das IAB-Betriebspanel, dann steigt seit Jahren der Anteil der 

Unternehmen, die ihren Mitarbeiter/innen Weiterbildung ermöglichen. Im ersten 

Halbjahr 2015 haben 54% der Unternehmen ihren Beschäftigten Weiterbildung 

ermöglicht.11  

Allerdings sollte nicht nur auf die Beteiligungsquoten geachtet werden, son-

dern es sollten mehrere Indikatoren herangezogen werden (Käpplinger/Kul-

mus/Haberzeth 2013; FiBS/DIE 2013). So haben Länder mit einem hohen Anteil an 

weiterbildungsaktiven Unternehmen häufig vergleichsweise geringe Werte beim 

Anteil der an Weiterbildung partizipierenden Beschäftigten (Dohmen 2015b). So 

sind z.B. 91% der dänischen Unternehmen weiterbildungsaktiv, es werden aber 

nur etwa 40% der Beschäftigten erreicht; ähnlich in Österreich. Auch sollte die 

durchschnittliche Dauer der Weiterbildungen berücksichtigt werden, die sich in 

Deutschland in den letzten Jahren leicht verringert hat (FiBS/DIE 2013). Ursächlich 

ist hierfür eine deutliche Verkürzung der Dauer formaler Weiterbildungen. Statt im 

Schnitt 905 Stunden (2007) waren es 2011 nur noch 746. Erstaunlich ist dabei, 

dass Deutschland ebenso wie Österreich trotz der relativ großen Bedeutung der 

Meister-/Technikerausbildungen eine der niedrigsten Beteiligungsraten an forma-

ler Weiterbildung in Europa hat. 

Problematisch mit Blick auf die Beschäftigungschancen von geringer qualifi-

zierten Arbeitskräften ist, dass deren Weiterbildungsbeteiligung sowohl bei der be-

trieblichen als auch bei der individuellen Weiterbildung unterproportional ist. Fer-

ner verringert sich die Weiterbildungsbeteiligung mit dem Alter, was insbesondere 

für die Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen gilt, die jedoch auch eine deutlich ge-

ringere Erwerbsbeteiligung haben. Tatsächlich ist nicht das Alter, sondern die sin-

kende Erwerbsbeteiligung bzw. das Renteneintrittsalter für die sinkende Weiterbil-

dungsbeteiligung maßgeblich (FiBS/DIE 2013). Auch hat sich die Weiterbildungs-

beteiligung Älterer in den letzten Jahren deutlich erhöht (siehe Bilger/Strauß 2015), 

u.a. aufgrund des mittlerweile höheren Bildungsniveaus sowie des höheren Ren-

teneintrittsalters. 

                                                        
 11  Das IAB-Betriebspanel untersucht ausschließlich die Weiterbildungsbeteiligung in den ersten 

sechs Monaten eines Jahres, deshalb ist der Anteil auch niedriger als beim vorher dargestellten 
CVTS. Ein Vorteil ist jedoch, dass das IAB-Betriebspanel eine Erhebung der betrieblichen Weiter-
bildungsaktivitäten ist, die jedes Jahr durchgeführt wird. 
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Die wesentlichen Gründe für eine Nicht-Beteiligung an Weiterbildung sind, dass 

die Notwendigkeit aus beruflichen oder privaten Gründen nicht gesehen wird – 

dies ist für rund die Hälfte der Nicht-Teilnehmenden ein Grund – oder es fehlt die 

Zeit für Weiterbildung. Bei Männern steht dabei vor allem die Unvereinbarkeit mit 

beruflichen Verpflichtungen, bei Frauen die Familienarbeit im Vordergrund (Ku-

wan/Seidel 2013). Für Deutschland haben Schröder u.a. (2004) gezeigt, dass die 

Nicht-Teilnahme bei Frauen mit zunehmender Kinderzahl ansteigt. Probleme bei 

der Finanzierung bzw. zu hohe Kosten stehen an fünfter Stelle der Hinderungs-

gründe (Kuwan/Seidel 2013). In Deutschland sind die Kosten bzw. die Finanzierung 

der Weiterbildung für Frauen ein höheres Hindernis als für Männer (FiBS/DIE 2013). 

Dies liegt vor allem auch daran, dass Männer ihre Weiterbildung häufiger vom Ar-

beitgeber (ko-) finanziert bekommen als Frauen (IWAK 2014). 

Mit Blick auf die Wirtschaftsbranchen haben fast durchgängig der Bereich Er-

ziehung und Unterricht, die öffentliche Verwaltung sowie der Gesundheits- und 

Sozialbereich die höchsten Beteiligungsquoten an betrieblicher Weiterbildung mit 

zuletzt 80% und darüber (Hartung 2013). Mit etwas Abstand folgen Finanz- bzw. 

Versicherungsdienstleister mit gut 70% und Bergbau/Energie mit gut 60%. Mit 

deutlichem Abstand am unteren Ende liegt das Gastgewerbe mit einer Quote von 

gerade einmal 15%, die Verbrauchsgüterbranche hat bereits eine gute doppelt so 

hohe Quote. Beide haben – nach der Investitions- und Verbrauchsgüterindustrie 

mit 3% bezogen auf die Eckjahre – auch den geringsten absoluten Anstieg der 

Beteiligungsquote mit 7 bzw. 8 Prozentpunkten.  

Des Weiteren ist festzuhalten, dass die Weiterbildungsbeteiligung in großen 

Unternehmen höher als in kleinen und Kleinstbetrieben, wobei innovative Kleinbe-

triebe sehr hohe Weiterbildungsquoten haben (Expertenkommission Finanzierung 

Lebenslanges Lernen 2004; Cordes/von Haaren 2015). Darüber hinaus hängt sie 

auch von der Innovations- und Wissensintensität des Wirtschaftszweiges bzw. Un-

ternehmens ab; zudem ist die Weiterbildungsbeteiligung in Betrieben, die auch 

ausbilden, höher (Cordes/von Haaren 2015).  

Die hohen Kosten einer 
Weiterbildung bzw. die 
fehlende Finanzierung 
zählen zu den wichtigs-
ten Gründen für den Ver-
zicht auf Weiterbildung. 
Wichtiger ist, neben ei-
ner von einem Teil der In-
dividuen wahrgenomme-
nen fehlenden Notwen-
digkeit zur Weiterbil-
dung, die mangelnde 
Zeit. 
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4. Kosten und Nutzen der Weiterbildung 

4.1. Kosten der Weiterbildung 

Die aktuellsten Daten zu den individuellen Kosten einer Weiterbildung liefert 

die AES-Studie 2012 (Behringer/Gnahs/Schönfeld 2013), in der die direkten Aus-

gaben für Maßnahmen erfasst werden, die in den letzten 12 Monaten vor der 

Erhebung angefallen sind. Danach tragen die Teilnehmenden bei 75% aller Maß-

nahmen keine direkten Kosten. Sofern Kosten anfallen, dies ist beim verbleiben-

den Viertel der Fall, sind diese in zwei Drittel aller Fälle geringer als € 500, bei 

rund einem Fünftel sind es mehr als € 1.000. Die durchschnittlichen individuellen 

Kosten liegen bei € 890 (Behringer/Gnahs/Schönfeld 2013).  

Nach der letzten IW-Weiterbildungserhebung (Seyda/Werner 2014) beliefen 

sich die durchschnittlichen Ausgaben der Betriebe je Mitarbeiter/in im Jahr 2013 

auf € 1.132, fast 10% mehr als noch 2010 (€ 1.035). Die indirekten Kosten sind 

dabei mit durchschnittlich € 598 etwas höher als die direkten Kosten mit € 534. Im 

Zeitvergleich (2010: € 411) sind die direkten Kosten deutlich angestiegen (+30%) 

und die indirekten Kosten leicht um 4% gesunken (2010: € 624).  

Verlässt man die Ebene der individuellen bzw. betrieblichen Ausgaben und be-

trachtet die volkswirtschaftlichen Gesamtausgaben, dann wurden nach Angaben 

des Statistischen Bundesamtes (2014a) im Jahr 2011 in Deutschland € 13,6 Mrd. 

für Weiterbildung ausgegeben, darunter € 1,1 Mrd. für individuelle, € 9,2 Mrd. für 

betriebliche Weiterbildung, € 1,4 Mrd. durch die Bundesagentur und € 1,9 Mrd. für 

Einrichtungen der Tarifpartner. Diese Beträge dürften aber deutlich unter den tat-

sächlichen Ausgaben liegen. 

So beziffern Behringer/Gnahs/Schönfeld (2013) die direkten Ausgaben der In-

dividuen für ihre Weiterbildung auf Basis des AES 2012 auf insg. € 7,3 Mrd. Bei 

der betrieblichen Weiterbildung belaufen sich die Gesamtkosten im Jahr 2013 nach 

Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) auf € 33,5 Mrd. 

(Seyda/Werner 2014), 2010 waren es noch € 28,9 Mrd. Dabei sind insbesondere 

die direkten Kosten von € 8,7 Mrd. – seinerzeit fast identisch mit den Angaben des 

Statistischen Bundesamtes – auf € 15,8 Mrd. angestiegen. Darüber hinaus weist 

(Bisher) ist nur ein relativ 
geringer Anteil der Weiter-
bildungen mit hohen Kos-
ten für die Teilnehmenden 
verbunden, dies könnte 
sich in Zukunft deutlich 
und insbesondere im Hin-
blick auf die Weiterbil-
dungskosten über den Le-
benslauf ändern. Insge-
samt sind die Weiterbil-
dungsausgaben mit knapp 
€ 30 Milliarden deutlich 
höher als offiziell ausge-
wiesen. Die Arbeitgeber 
tragen etwa die Hälfte, die 
Individuen ein Viertel die-
ser Ausgaben. 
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der Datenreport des BIBB (2014) öffentliche Weiterbildungsausgaben von bis zu 

7,5 Mrd. (2010) aus;12 2012 waren es noch € 6,3 Mrd.  

Fasst man diese Beträge zusammen, dann belaufen sich die gesamten direkten 

Weiterbildungsausgaben auf € 29,3 Mrd.13 und die Gesamtkosten unter Einbezie-

hung der indirekten Aufwendungen, insbesondere für den Produktionsausfall, auf 

bis zu € 47,1 Mrd.; diese Beträge liegen um mehr als das doppelte bzw. annähernd 

das Vierfache über den offiziell vom Statistischen Bundesamt (2014a) ausgewie-

senen Werten. Da die öffentliche Hand über die Körperschaft-, Gewerbe- bzw. Ein-

kommensteuer an den betrieblichen und in begrenztem Umfang auch an den indi-

viduellen Kosten beteiligt ist (Dohmen/Hoi 2004), dürfte sich das öffentliche finan-

zielle Engagement von € 4,4 auf etwa € 10 Mrd. erhöhen (ohne die Ausgaben der 

Bundesagentur) (Dohmen 2015b).  

Statistische Analysen zeigen, dass die Weiterbildungsbeteiligung in Ländern 

höher ist, in denen die Individuen einen geringeren Anteil der Kosten tragen müs-

sen (PPMI/FiBS 2012), was mit einem höheren Anteil an Arbeitgeber- oder staatli-

cher Finanzierung (einschl. Arbeitslosenversicherung) einhergeht. Des Weiteren 

korreliert der Gesamtfinanzierungsanteil im Verhältnis zum BIP ebenso mit der 

Weiterbildungsrate nach AES 2011 wie der staatliche Finanzierungsanteil.  

4.2. Nutzen der Weiterbildung 

Weiterbildung hat monetäre und nicht-monetäre Erträge für Unternehmen, In-

dividuen und Gesellschaft. So identifizieren Coulombe/ Tremblay/ Marchand 

(2004) Humankapital auf volkswirtschaftlicher Ebene als einen entscheidenden 

Faktor bei der Erklärung der Konvergenz des Pro-Kopf-BIP über die Zeit.14 Ihren 

Ergebnissen zufolge ist das Wachstum vor allem durch die Verbesserung der Fä-

higkeiten aller Gesellschaftsmitglieder bedingt und nicht ausschließlich auf die 

                                                        
 12  In einigen der in diesem Gesamtbetrag enthaltenen Positionen sind allerdings Ausgaben für die 

Berufsausbildung enthalten, die nicht genauer abgegrenzt werden können (BIBB 2014). 
 13  Eine Zusammenfassung der Beträge aus unterschiedlichen Quellen ist nicht ganz unproblema-

tisch, da es sich zum Teil um unterschiedliche Bezugsjahre handelt. Allerdings ist dies die einzige 
Möglichkeit, ein realistisches Bild über die tatsächliche Höhe der aktuellen Weiterbildungsaus-
gaben in Deutschland zu erhalten. Alle vorliegenden Quellen beziehen nur einen Teil der Weiter-
bildungsausgaben mit ein. Der Wert von € 29,3 Mrd. ergibt sich aus folgenden Teilbeträgen: 
Individuen - € 7,3 Mrd., Betriebe - € 15,8 Mrd., Staat - € 6,3 Mrd. (Rundungsdifferenzen); beim 
Betrag von € 47,1 Mrd. kommen die indirekten Kosten der Betriebe von € 17,7 Mrd. (Rundungs-
differenzen) hinzu. 

 14  Die Ergebnisse basieren auf den Daten des International Adult Literacy Surveys (IALS) aus dem 

Weiterbildung hat mone-
täre und nicht-monetäre 
Erträge für Unternehmen, 
Individuen und Gesell-
schaft – dies gilt sowohl 
für betriebliche als auch 
berufliche und allgemeine 
Weiterbildung. Aus volks-
wirtschaftlicher Sicht sind 
insbesondere die positiven 
Zusammenhänge zwi-
schen Weiterbildungsbe-
teiligung und Innovation 
bzw. Wirtschaftswachs-
tum bedeutsam. 
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Entwicklung von Fähigkeiten von hochbegabten Individuen zurückzuführen. Ge-

rade Erwachsenenbildung kann zu einer Verringerung der Lücke zwischen den 

(kurzfristig) von Arbeitgebern benötigten und den bei den Mitarbeiter/innen vor-

handenen Fähigkeiten beitragen (Coelli/ Tabasso/ Zakirova 2008).  

Darüber hinaus zeigen sich verschiedene Zusammenhänge zwischen Weiterbil-

dung und Innovation bzw. Wirtschaftswachstum. Eine Kombination verschiedener, 

vor allem weiterbildungsbezogener Indikatoren, die zu einem Gesamtfaktor „Hu-

man Capital Formation“ zusammengefasst wurden, erklärt zwei Drittel der Unter-

schiede in der Innovationsperformanz zwischen Volkswirtschaften (VDIVDE-IT/FiBS 

2012; Cedefop 2012). D.h. Weiterbildung ist von erheblicher Bedeutung für die 

Innovationsfähigkeit eines Landes. Weitergehendende Analysen stützen die These, 

dass, neben dieser Weiterbildungsintensität (Human Capital Formation), insbeson-

dere die Komplexität der Aufgaben am Arbeitsplatz ein wichtiger Faktor für die 

Innovationsperformanz ist. Interessant ist dabei, dass die Bedeutung der Hoch-

schulbildung mit einer Zeitverzögerung und möglicherweise erst in Verbindung mit 

Weiterbildung zu wirken scheint. So korreliert die Innovationsfähigkeit eines Lan-

des insbesondere mit dem Anteil der Tertiärqualifizierten (Akademiker/innen, 

Meister-/Techniker/Fachwirt/innen) im Alter von 45- bis 54 Jahren (Voßkamp/Nehl-

sen/Dohmen 2007). 

Des Weiteren verweisen eigene Untersuchungen auf einen positiven Zusam-

menhang zwischen Erwachsenenbildung und Wirtschaftswachstum (FiBS/DIE 

2013). Länder, die höhere Wachstumsraten in den Jahren 2007 und 2011 hatten, 

haben auch höhere Partizipationsraten in der Weiterbildung als Länder mit niedri-

geren Wachstumsraten. Dies gilt zum einen für Querschnittsanalysen, zum ande-

ren verstärkt sich der Zusammenhang noch, wenn Time-lag-Betrachtungen durch-

geführt werden. D.h. die Korrelationen beim Time-lag-Modell sind stärker und lie-

fern erste empirische Hinweise dahingehend, dass Weiterbildung einen positiven 

Effekt auf das Wirtschaftswachstum haben könnte. Hierzu würde auch passen, 

dass sich die Stärke des Zusammenhangs nach 3 Jahren abschwächt, was bedeu-

ten würde, dass bei Weiterbildung, wie auch bei anderen (Sach-) Investitionen, 

Abschreibungen vorzunehmen wären. Dies passt zu Ergebnissen von Brunello 

                                                        
Jahre 1994 zu 14 OECD-Ländern über den Zeitraum 1960 bis 1995. Humankapitalinvestitionen 
wurden anhand der durchschnittlichen Testergebnisse der 17- bis 25-jährigen Bevölkerung in 
den Bereichen Literacy, Prosa, Mathematik und Dokumentieren gemessen. 
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(2001), der die Bedeutung von Abschreibungen auf Bildungsinvestitionen bei Indi-

viduen zeigen konnte. Unabhängig davon kann Weiterbildung somit sowohl für 

kurzfristige als auch für mittelfristige Wachstumsimpulse sorgen. Langfristige Wir-

kungen entfaltet sie jedoch nur, wenn sie von Zeit zu Zeit wiederholt wird.  

Bezogen auf die Individuen kommen verschiedene Studien zu dem Ergebnis, 

dass Weiterbildung mit höheren Einkommen und geringerer Arbeitslosigkeit ein-

hergeht (e.g. Lynch 1994; Brunello/Comi/Sonedda 2010; Brunello 2001; Mur-

ray/Skarlind 2005; Zhang/Palameta 2006). Jedoch variieren die Befunde zwischen 

einem Anstieg der Stundenlöhne um 0,2% nach einer Woche Weiterbildung (Lynch 

1994) bis zu einem Lohnanstieg um 2% nach einem Tag Weiterbildung. 

Brunello/Comi/Sonedda (2010) kommen im Rahmen einer Literaturstudie sogar zu 

dem Ergebnis, dass sich Lohnzuwächse von mindestens 3% nach einer Woche Wei-

terbildung im privaten Sektor ergeben können, was sie für ausgewählte italieni-

sche Regionen bestätigen können. Konkret ermitteln sie Erträge von 4,4%, die al-

lerdings mit hohen Abschreibungsraten verbunden seien. Die Unterschiede zwi-

schen den einzelnen Studien können darüber hinaus auch auf die große Heteroge-

nität der Weiterbildung zurückzuführen sein. Messer et al. (2010) und Oosterbeek 

(2013) bezweifeln demgegenüber diese positiven Ergebnisse und verweisen statt-

dessen auf andere unbeobachtete Faktoren, die für die höheren Erträge verant-

wortlich seien. Allerdings identifizieren Schwerdt u.a. (2012) auf Basis der gleichen 

Daten leicht positive Effekte der Weiterbildungsbeteiligung auf un- und geringqua-

lifizierte Arbeitskräfte.15  

Darüber hinaus verstärken und verdichten sich in den letzten Jahren die Hin-

weise darauf, dass die aktive Arbeitsmarktpolitik positive Effekte auf die Integra-

tion der (ehemaligen) Teilnehmer/innen an beruflicher Weiterbildung in den Ar-

beitsmarkt hat. Nach Wapler/Werner/Wolf (2014) sind die Übergangsquoten aus 

Arbeitslosigkeit in Beschäftigung in Regionen mit einem höheren Anteil an Teil-

nehmenden höher. Positive Effekte zeigen sich sowohl für den Eingliederungszu-

schuss als auch für Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung, die länger als sechs 

Monate dauern, sowie für Personen, die an einer betrieblichen Trainingsmaß-

                                                        
 15  Neben solchen ‘unmittelbar’ ökonomischen Erträgen können auch sog. ‘wider benefits’ wie z.B. 

auf Gesundheit, Kriminalität, Auseinanderbrechen von lokalen Gruppen, anti-soziales Verhalten, 
Intoleranz, psychische Probleme, soziale Spaltung, Rückzug, Drogenmissbrauch und soziale Im-
mobilität beobachtet werden (siehe zusammenfassend u.a. FiBS/DIE 2013; Dohmen 2015a). 

Berufliche Weiterbildung 
hat auch positive Effekte 
auf die Beschäftigungs-
chancen von Arbeitslo-
sen und ist mit erhebli-
chen volkswirtschaftli-
chen Nettoerträgen ver-
bunden. 
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nahme teilgenommen haben. Regionale Unterschiede zeigen sich insofern, als be-

triebliche Trainingsmaßnahmen nur in Regionen mit niedriger Arbeitslosigkeit po-

sitive Effekte zeigen und berufliche Weiterbildungsmaßnahmen nur in Regionen 

mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Es kommt somit darauf an, die richtige Maß-

nahme im Verhältnis zur Arbeitsmarktsituation zu wählen.  

Die positiven Effekte längerer Weiterbildungen für Arbeitslose, die zwischen 

182 und 365 Tage dauern, werden auch durch eine Langzeitstudie aus Österreich 

nachgewiesen (Holt u.a. 2013). Zwar seien diese Personen im Durchschnitt 184 

Tage länger in den Maßnahmen als Personen mit kürzeren Maßnahmen, auch wa-

ren sie im Durchschnitt 97 Tage länger als diese arbeitslos und 55 Tage weniger in 

einer sozialversicherungspflichten Beschäftigung, wodurch sie ein um € 2.056 ge-

ringeres Jahreseinkommen hatten. Allerdings hatten sie diesen Einkommensnach-

teil innerhalb von zwei und die geringeren Beschäftigungstage innerhalb von vier 

Jahren wieder aufgeholt. Da hier die Wirkungen von Maßnahmen, die im Jahr 1999 

durchgeführt wurden, über den Zeitraum bis 2011 nachvollzogen wurden, lässt 

sich zeigen, dass die individuellen wie öffentlichen Erträge erheblich sind. Den Kos-

ten von € 7,6 Mio. für jeweils 1.000 Geförderte stehen über den Zeitraum von 11 

Jahren Mehreinnahmen und Minderausgaben von insgesamt über € 55 Mio. ge-

genüber, d.h. der Saldo beträgt annähernd € 48 Mio. 

Fasst man die Befunde zusammen, dann wird deutlich, dass Individuen, Arbeit-

geber und die Gesellschaft von Weiterbildung profitieren, und zwar zum Teil un-

abhängig davon, ob es sich um berufliche, akademische oder allgemeine Weiter-

bildung handelt. Mit Blick auf die Finanzierung der Weiterbildung legt dies zugleich 

nahe, dass alle drei, d.h. die Individuen, die Arbeitgeber und die öffentliche Hand 

an der Finanzierung beteiligt sein sollten. Darüber hinaus sind auch die Sozialver-

sicherungen ein besonders großer Nutznießer von Bildungs- und Weiterbildungs-

investitionen (siehe hierzu für den Bereich der Erstausbildung Dohmen 2011, Doh-

men/Henke 2011), aber an der Finanzierung nur unterproportional beteiligt. Es 

stellt sich daher die Frage, wie diese – jenseits der Gruppe der Arbeitslosen oder 

von Arbeitslosigkeit bedrohten Personengruppen – in die Finanzierung der Weiter-

bildung eingebunden werden können. 
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5. Finanzierung beruflicher Weiterbildungen in Deutschland 

5.1. Einleitung 

Für die Finanzierung von Weiterbildungen kommen unterschiedliche Regelun-

gen in Betracht, die von ausschließlich privater Finanzierung über die Ko-Finanzie-

rung durch den Staat und die Unternehmen bzw. Individuen bis hin zur rein öffent-

lichen Finanzierung reichen können. Tabelle 1 fasst die unterschiedlichen Finanzie-

rungsinstrumente zusammen und ordnet sie den drei genannten Kategorien zu. 

5.2. Öffentliche Finanzierung  

Ursprünglich gab es in Deutschland drei Kernelemente der öffentlichen Finan-

zierung individueller Weiterbildung:  

 die Angebotsfinanzierung von Volkshochschulen und vergleichbaren bzw. 

gleichgestellten Trägern durch Kommunen und Länder,  

 die steuerliche Berücksichtigung der Weiterbildungsausgaben von Betrieben 

wie Individuen sowie 

 die anbieterbezogene Finanzierung der Bildungsträger durch die Bundesagen-

tur für Arbeit.  

Diese Struktur veränderte sich Mitte der 1990er Jahre durch die Einführung des 

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG), das aufstiegswillige Personen 

bei der Finanzierung einer Meister-, Techniker- oder Fachschulausbildung durch 

eine Kombination aus Darlehen und Zuschüssen unterstützt. Infolge vielfältiger na-

tionaler wie internationaler Diskussionen (siehe z.B. Dohmen 2007; Dohmen/Tim-

mermann 2010; PPMI/FiBS 2012; FiBS/DIE 2013) und in Deutschland auch voran-

getrieben durch die Hartz-Kommission (2002) und der Expertenkommission Finan-

zierung Lebenslangen Lernens (2004) wurde zunächst der Weiterbildungsgut-

schein der Bundesagentur und anschließend eine Vielzahl von Ko-Finanzierungs-

modellen auf Bundes- und Länderebene eingeführt, die es zum großen Teil, wenn 

auch häufig in modifizierter Form heute noch gibt.16 Die folgende Analyse beginnt 

mit Steuerfreibeträgen (Kapitel 5.2.1) und wendet sich dann über Darlehen (Kapitel 

5.2.2) den Zuschüssen bzw. Gutscheinen zu (Kapitel 5.2.3).17 

                                                        
 16  Da sich die Angebotsfinanzierung insbesondere auf die individuelle nicht-berufsbezogene Wei-

terbildung bezieht, konzentrieren sich die folgenden Ausführungen auf die nachfrageorientierten 
Instrumente. 

 17  Auf eine Darstellung des Bildungssparens wird hier verzichtet, da sie nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in anderen Ländern bedeutungslos ist (siehe Dohmen 2007, 2015b; Dohmen/Tim-
mermann 2010; FiBS/DIE 2013). 

Öffentliche Finanzierung 
steht immer im Span-
nungsverhältnis zwi-
schen Angebots- und 
Nachfragefinanzierung. 
Bei Ersterer werden die 
Anbieter direkt und beim 
Letzterer indirekt über 
Nachfragenden finan-
ziert, was dazu beitragen 
soll, dass Anbieter sich 
stärker an den Wünschen 
der Nachfragenden aus-
richten. 
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 Öffentliche Finanzierung Kofinanzierung Private Finanzierung 
 Anbieter Individuen Individuen Arbeitgeber/Unternehmen Individuen Arbeitgeber 

Staat 

Angebotsfinanzierung 
(unkonditional und kondi-
tional) 

Nachfragebasierte Finan-
zierung (z.B. 100% Zu-
schüsse oder Gutscheine, 
bei denen keine Kofinan-
zierung erforderlich ist) 

100% Zuschüsse oder 
Gutscheine, bei denen 
keine Kofinanzierung 
durch die Individuen er-
forderlich ist, weder expli-
zit noch implizit) 

(Quasi)-Gutscheine, Indi-
viduelle Lernkonten, Zu-
schüsse, Stipendien (falls 
mit Beitrag der Indivi-
duen) 

Darlehen (staatlich sub-
ventioniert oder durch 
den Staat bereitgestellt) 

Steueranreize 

Bildungssparen (staatlich 
subventioniert oder regu-
liert) 

Zuschüsse an Unternehmen 

Steueranreize 

Darlehen (falls staatlich sub-
ventioniert oder bereitge-
stellt) 

Trainings-/Weiterbildungs-
fonds (falls staatlich mitfi-
nanziert) 

Bildungsurlaub (falls der 
Staat die Kosten ganz oder 
teilweise übernimmt) 

  

Individuen     

Darlehen (zu Markt-
konditionen, ohne 
staatliche Subventio-
nierung) 

Bildungssparen (falls 
weder staatlich sub-
ventioniert noch regu-
liert) 

Rückzahlungsklauseln 

Arbeitgeber/ 
Unternehmen 

    

Unbezahlter Bildungs-
urlaub  

Gebühren (falls sich 
der Arbeitgeber daran 
beteiligt) 

Bezahlter Bildungsurlaub  

Trainings-/Weiterbil-
dungsfonds (national, 
sektoral) (ohne Beitrag 
des Staats) 

Tabelle 1: Strukturierte Übersicht über Finanzierungsformen und (Ko)-Finanziers in der Weiterbildung 

 



www.fibs.eu 

 

 

 

21 

5.2.1. Steuerfreibeträge 

Die steuerliche Berücksichtigung privater Aus- oder Fortbildungsausgaben ist 

Barr (1998) zufolge notwendig, da die öffentliche Hand von den bildungsbedingt 

höheren Einkommenserträgen über höhere Steuer- und Sozialversicherungsein-

nahmen sowie durch sinkende Sozialausgaben profitiert. Gäbe es keine Steuerfrei-

beträge, dann würde sich die öffentliche Hand ungerechtfertigt an privat finanzier-

ten Weiterbildungskosten „bereichern“.  

Bei Unternehmen werden die Weiterbildungskosten als Betriebsausgaben an-

gesehen und mindern deren Gewinn in vollem Umfang; dies gilt auch für Selbstän-

dige und Freiberufler/innen. Bei abhängig Beschäftigten werden die sog. Fortbil-

dungskosten im ausgeübten Beruf wie auch die Kosten einer Umschulung oder 

Umqualifizierung als Werbungskosten berücksichtigt. Der wesentliche finanzielle 

Unterschied zwischen der Unternehmens- und Personenbesteuerung liegt im Steu-

ertarif. Während es bei der Körperschaftsteuer einen einheitlichen Steuersatz von 

15% – zuzüglich durchschnittlich 13,25 Prozent Gewerbesteuer – gibt, steigt der 

Einkommensteuersatz von 15 auf 42% an; für „Spitzenverdiener/innen“ mit einem 

Einkommen von über € 250.000 gibt es noch einmal einen Aufschlag von 3%, d.h. 

bei Ihnen beträgt der maximale Steuersatz 45%.18 

Diese Steuerprogression, die durch die mit dem Einkommen steigenden Grenz-

steuerbelastung bedingt ist, führt dazu, dass die staatliche Ko-Finanzierung umso 

größer ist, je höher das Einkommen des/der Weiterbildungsteilnehmers/-in ist. Bei 

Weiterbildungsausgaben von € 1.000 reduzieren sich die eigenen Kosten um € 150 

bei Personen mit einem geringen Einkommen und um € 420 bzw. € 450 bei (sehr) 

hohen Einkommen. Mit anderen Worten, die privaten Netto-Kosten einer Weiter-

bildung sind bei höheren Einkommen geringer als bei niedrige(re)n Einkommen.19 

                                                        
 18  Damit Weiterbildungskosten bei abhängig Beschäftigten tatsächlich zu einer Steuerminderung 

führen, müssen diese zusammen mit anderen Werbungskosten den Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
von € 1.000 pro Jahr übersteigen. Diese Regelung dient der Steuervereinfachung, führt gleich-
zeitig aber dazu, dass Weiterbildungsausgaben nur dann zu einer Steuerminderung führen, wenn 
andere Werbungskosten, also z.B. die Fahrtkosten zum Arbeitsplatz, bereits einen Großteil des 
Arbeitnehmer-Pauschbetrags ausmachen und somit der Betrag von insg. € 1.000 durch die Wei-
terbildungskosten überschritten wird oder die Weiterbildungskosten selbst über diesem Betrag 
liegen. Bei Selbstständigen gilt diese Grenze nicht, sodass bei ihnen alle beruflich bedingten 
Weiterbildungsausgaben zu einer Verringerung des zu versteuernden Einkommens führen. 

 19  Der Vollständigkeit halber sei jedoch auch darauf hingewiesen, dass weiterbildungsbedingte Ein-
kommenserträge bei geringen Einkommen zu einem niedrigeren Steuersatz besteuert werden als 
bei hohen. D.h. steuersystematisch ist eine solche Wirkung hinsichtlich der staatlichen Ko-Finan-
zierung nicht zu beanstanden. 

Steuerfreibeträge sind 
zwingend, damit sich der 
Staat nicht an privaten Bil-
dungsinvestitionen „berei-
chert“. Sie haben aber un-
günstige Effekte auf das 
Nachfrageverhalten, da 
die Nettokosten der Teil-
nehmenden mit steigen-
dem Einkommen sinken. 
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Personen, deren Einkommen so niedrig ist, dass sie keine Einkommensteuer zah-

len, müssen die ganzen Weiterbildungskosten selbst tragen. Sollten sich Erwerbs-

tätige (einigermaßen) rational verhalten, dann begünstigt dies die vorherrschen-

den Muster einer mit Bildung und Einkommen steigenden Beteiligung. Dies heißt 

zugleich, dass eine steuerliche „Förderung“ durch andere komplementäre Rege-

lungen ergänzt werden sollte, um Gerechtigkeit, im Sinne von gleichen Bedingun-

gen, in der Weiterbildungsfinanzierung herzustellen (Dohmen/de Hesselle/Himpele 

2007; Rürup/Kohlmeier 2007). 

Ein Vorteil dieser Steuerfreibeträge ist, dass das Steuerrecht – anders als andere 

Regelungen – eine Geltendmachung aller mit der Weiterbildung verbundenen Kos-

ten vorsieht, d.h. es können neben den Teilnahmeentgelten auch die Fahrt- und 

Übernachtungskosten, der Verpflegungsmehraufwand, ebenso geltend gemacht 

werden wie die Kosten für die Anschaffung von Lernmaterialien oder Computern 

etc. 

5.2.2. Weiterbildungsdarlehen 

In Deutschland gibt es zwei Darlehensregelungen, die sich in Form des sog. 

Meister-BAföGs spezifisch an Aufstiegsfortbildende oder in Form des KfW-Studi-

enkredits an Studierende in Weiterbildungsstudiengängen richten. Darüber hinaus 

haben Dohmen/de Hesselle/Himpele (2007) und Rürup/Kohlmeier (2007) ein über 

diese Regelungen hinausgehendes, allgemeines Weiterbildungsdarlehen als drit-

ter Säule neben der Bildungsprämie und dem Bildungssparen vorgeschlagen, um 

die Finanzierung kostenintensiver Maßnahmen zu ermöglichen. Rund 20% der 

Maßnahmen kosten – zum Teil deutlich – mehr als € 1.000; die Beträge können in 

Einzelfällen auch bei mehreren € 10.000 liegen. Dies umfasst neben Aufstiegsfort-

bildungen, für die es das sog. Meister-BAföG gibt (siehe hierzu Kapitel 5.2.2.1), 

insbesondere Umqualifizierungen (Umschulungen) in neue Berufe, aber auch Spe-

zialisierungsfortbildungen etc., die derzeit ausschließlich über private Mittel oder, 

in bestimmten Fällen, über die Bundesagentur für Arbeit finanziert werden kön-

nen.20  

                                                        
 20  Allerdings handelt es sich bei der letztgenannten Regelung um eine sog. Kann-Bestimmung, d.h. 

die Maßnahme kann vom/von der Sachbearbeiter/in bewilligt werden, muss es aber nicht. In 
jedem Einzelfall wird gesondert entschieden, was dazu führen kann, dass die gleiche Maßnahme 
in dem einen Fall gefördert wird, im anderen hingegen nicht. 

Derzeit gibt es Weiterbil-
dungsdarlehen nur für 
Aufstiegsfortbildungen 
und für weiterbildende 
Studiengänge, nicht aber 
für teure Maßnahmen, 
wie Umschulungen bzw. 
Umqualifizierungen etc. 
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5.2.2.1. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – das sog. Meister-BAföG 

Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) fördert Fortbildungen, die 

einen Berufsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder eine gleichbe-

rechtigte berufliche Qualifikation voraussetzen. Die Zielgruppe umfasst also Hand-

werker/innen, Techniker/innen und andere Fachkräfte, die einen Meisterabschluss 

oder eine vergleichbare Qualifikation anstreben. Dieses sog. „Meister-BAföG“ be-

steht aus einer Kombination aus Zuschuss und zinsgünstigem Darlehen. Maximal 

€ 10.226 können dabei für die Erstattung der Lehrgangskosten beantragt werden, 

davon werden 30,5 Prozent als Zuschuss gegeben, für den Restbetrag kann ein 

Darlehen aufgenommen werden. Bei Vollzeit-Fortbildungen kann zusätzlich ein 

Beitrag zu den Lebenshaltungskosten beantragt werden, auch dieser ist eine Kom-

bination aus Zuschuss und zinsgünstigem Darlehen. Die Höhe richtet sich nach 

Einkommen und Vermögen der Antragstellenden; der Höchstbetrag liegt bei € 760 

pro Monat und erhöht sich ggf., wenn unterhaltspflichtige Kinder im Haushalt le-

ben. Die Zahl der Geförderten lag 2014 bei 171.800; dies entspräche 0,4% der 

Erwerbstätigen in Deutschland. Der bewilligte durchschnittliche Förderbetrag be-

trug 1.164 Euro pro Monat (Statistisches Bundesamt 2015).  

5.2.2.2. Weiterbildungsfinanzierung durch den KfW-Studienkredit 

Der KfW-Studienkredit fördert seit Anfang 2013 nicht nur ein grundständiges 

Erststudium, sondern es kann auch „ein Zweitstudium (weiteres grundständiges 

Studium), ein Zusatz-, Ergänzungs- oder Aufbaustudium, ein (postgraduales) Mas-

terstudium oder eine Promotion gefördert werden.“ Wichtig ist dabei, dass es sich 

um einen Studiengang an einer staatlich anerkannten Hochschule handelt, für den 

eine Studienbescheinigung ausgestellt wird. 

Mit Blick auf Weiterbildung richtet sich diese Regelung einmal an Studierende 

in berufsbegleitenden Studiengängen (meist an privaten Hochschulen), die ebenso 

wenig über das BAföG gefördert werden wie Zertifikatsstudiengänge, sofern 

der/die Antragsteller/in das 44. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die Förderung 

beträgt bis zu € 650 pro Monat und wird unabhängig vom Einkommen sowie ohne 

Kreditsicherheiten bzw. Bürgschaften vergeben. Der Zinssatz ist abhängig vom 6-

Monats-Euribor und wird jeweils zum 1.4. und 1.10. eines Jahres festgelegt. Der-

zeit beträgt der Effektiv-Zinssatz 3,91% p.a. (Stand: Juli 2015). 

Die Rückzahlung erfolgt in regelmäßigen, festgelegten Monatsraten, über ei-

nen Zeitraum von bis zu 25 Jahren. Die ersten 18 bis 23 Monate nach Abschluss 
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des Studiums werden als Karenzzeit angesehen, so dass in dieser Zeit nur die je-

weils anfallenden Zinsen gezahlt werden müssen, aber keine Tilgung erfolgt. Die 

Karenzzeit kann auf Wunsch des/der Darlehensnehmers/in verkürzt werden. 

5.2.3. Gutscheine und gutscheinähnliche Instrumente - Erfahrungen und 

aktuelle Reformen 

Sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene existieren eine Vielzahl von För-

dermöglichkeiten, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten; nur im Saar-

land und in Berlin gab es – und gibt es (Stand: September 2015) nach wie vor – 

keine landeseigenen Förderprogramme für Individuen.21 

Von allen in Tabelle 3 dargestellten Regelungen richteten – und richten sich 

weiterhin – die bundesweite Bildungsprämie, der Bildungsscheck NRW und der 

Bildungsscheck Brandenburg an breitere Teile der erwerbstätigen Bevölkerung. 

Die Bildungsprämie richtet sich an erwerbstätige Personen mit einem zu versteu-

ernden Einkommen von 20.000 bzw. 40.000 Euro bei zusammenveranlagten Per-

sonen (Kinderfreibeträge werden ggf. ergänzt); der Bildungsscheck NRW fokussiert 

Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten 

und der Bildungsscheck Brandenburg sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

(ohne im öffentlichen Dienst Beschäftigte).22 Alle anderen Programme waren – und 

sind – auf recht eng umrissene Zielgruppen (hinsichtlich Alter, Berufsgruppe, Qua-

lifikation, Einkommen) ausgerichtet, z.B. Ältere und/oder Geringqualifizierte.  

Betrachtet man die Förderbeträge bzw. den Ko-Finanzierungsanteil, dann gibt 

es nur wenige Instrumente, bei denen der Förderungsanteil über 50 Prozent der 

Weiterbildungsentgelte hinausgeht. Hierzu zählen z.B. das Weiterbildungsstipen-

dium im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung mit 90 Prozent, die 

                                                        
21  Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich einmal auf die Regelungen und Erfahrungen, die 

mit Gutscheinen und gutscheinähnlichen Instrumenten in Deutschland in den vergangenen Jah-
ren gemacht wurden, und zum anderen auf die derzeit geltenden Regelungen. Aufgrund von 
Veränderungen beim Europäischen Sozialfonds, über den (fast) alle hier beschriebenen Modelle 
ko-finanziert werden, wurden die Regelungen in den vergangenen Monaten in vielen Bundes-
ländern verändert. Um die Darstellung nicht durch ein Nebeneinander von alten und neuen Re-
gelungen zu überfrachten und die Leser/innen nicht unnötig zu verwirren, werden hier zunächst 
die Erfahrungen mit den bisherigen Regelungen und anschließend die jetzt geltenden Regelun-
gen dargestellt. Eine vollständige Übersicht zu den früheren Regelungen und zur den Verände-
rungen im Zeitablauf findet sich insbesondere in Dohmen (2015b). 

 22  Es ist darauf hinzuweisen, dass sowohl die Bundes- als auch die Landesregelungen wiederholt 
Veränderungen unterworfen waren, die sich insbesondere auf die Zielgruppen, die Einkommens-
grenzen oder die Förderbeträge beziehen. Zu einem auch historischen Überblick siehe Dohmen 
2015b. 

Trotz einer Vielzahl von 
Bundes- und Länderrege-
lungen erreichen Gut-
scheinregelungen nur ei-
nen begrenzten Anteil 
der Weiterbildungsteil-
nehmer/innen. Bisher 
tragen Gutscheine kaum 
zur Verringerung der her-
kömmlichen Partizipati-
onsmuster bei. 
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Förderprogramme in Brandenburg mit 70 bis 85 Prozent oder die Bildungsförde-

rungsrichtlinie in Bayern mit 100 Prozent des Lehrgangsentgelts und der Fahrtkos-

ten.  

Die maximale Förderung liegt meist bei € 500, vereinzelt sind aber auch höhere 

Beträge möglich, z.B. gewährte der Bildungsscheck Brandenburg zeitweilig eine 

unbegrenzte Förderung, während der Bildungsscheck NRW zwischen Mitte 2013 

und Ende 2014 bis zu € 2.000 betragen konnte, auch beim Weiterbildungsbonus 

in Hamburg sind bis zu € 2.000 möglich. Beim Weiterbildungsstipendium der Be-

gabtenförderung berufliche Bildung sind es 6.000 Euro, auf drei Jahre verteilt, 

beim sogenannten Meister-BAföG (AFBG) sind es bis zu 10.226 Euro.23  

Die Höhe der Maximalförderung hat, erwartungsgemäß, Auswirkungen auf die 

durchschnittliche Förderung, die meist zwischen € 300 und € 400 liegt.24 In Einzel-

fällen kann die durchschnittliche Förderung durchaus höher sein, z.B. beim AFBG 

mit 1.164 Euro pro Person und Monat bzw. knapp € 14.000 im Jahr (Statistisches 

Bundesamt 2015); die zeitweise Aufhebung der Förderhöchstgrenzen beim Bil-

dungsscheck Brandenburg führte zu einem durchschnittlichen Förderbetrag von 

2.450 Euro. 

                                                        
 23  Deutlich höhere maximale Förderbeträge gibt es zum Teil bei der Förderung der betrieblichen 

Weiterbildung. So beläuft sich die durchschnittliche Förderung in Sachsen-Anhalt auf € 5.000 
bzw. € 36.600 pro Teilnehmer/in (Ramboll 2012). 

 24  Bei allen Regelungen zeigen sich einerseits jährliche Schwankungen, z.B. bei der Bildungsprämie 
zwischen € 300 und € 370, beim Bildungsscheck NRW zwischen € 340 und € 390. Andererseits 
zeigen sich regionale Unterschiede, z.B. liegen sie innerhalb Nordrhein-Westfalens zwischen 
€ 325 und € 435. In NRW führte die Erhöhung der Maximalförderung von € 500 auf € 2.000 zu 
einer ungefähren Verdopplung der Durchschnittsförderung von rund € 350 auf knapp € 700. 
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Weiterbildungsförderung in Deutschland 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Insgesamt 

Bildungsprämie    7.088 63.431 95.532 41.275 36.830 25.358 269.514 

Bildungsscheck NRW1) (ausgegeben) 63.196 132.001 112.071 53.693 42.113 33.933 34.135 43.003 71.540 585.685 

Kompetenzentwicklung MV    663 2.663 3.555 4.199   11.080 

Bildungsscheck Brandenburg (Anträge)    14 736 1.318 1.414 1.542 1.194 4.790 

Bildungsscheck Bremen (Planzahl)       400 400 

Weiterbildungsbonus Hamburg     406 1.302 2.419 2.000 2.000 8.127 

QualiScheck Hessen (ausgegeben)   426 1.383 2.321 3.918 4.254 4.300  16.602 

Weiterbildungsscheck Sachsen     2.770    2.770 

Richtlinien Sachsen-Anhalt          0 

Personalpool Sachsen-Anhalt    260    260 

Gesamtzahl Bundes-/Länderprogramme 63.196 132.001 112.497 62.827 111.827 139.558 86.682 87.675 100.092 896.198 

Quellen: BMBF/BIBB, GIB – Sonderauswertung Bildungsscheck NRW; Ramboll 2012; Habersetz/Kulmus (2013) IWAK 2014; MASFG BB 
Anmerkungen: 
1) Zugang über Individuen und Unternehmen 
2) Bis 4.12.2013 
Kursivdruck – geschätzte Zahlen auf Basis vorliegender Einzelwerte und Gesamtzahlen 

Tabelle 2: Zahl der geförderten Weiterbildungsteilnehmenden in den unterschiedlichen Gutscheinprogrammen von Bund und Ländern
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Tabelle 2 zeigt, dass der Bildungsscheck NRW das mit Abstand größte Pro-

gramm ist und auch in den meisten Jahren die höchsten Fallzahlen hatte, gefolgt 

von der Bildungsprämie des Bundes, die zwischen 2010 und 2012 die höchsten 

Förderzahlen auswies. Der Bildungsscheck NRW allein erreichte im Jahr 2007 über 

130.000 Personen, sank dann aber auf zwischenzeitlich 34.000 ab, um 2014 wie-

der auf über 71.000 anzusteigen.25 Demgegenüber erreichte die Bildungsprämie 

des Bundes ihre Höchstzahl von gut 95.000 im Jahr 2011. Anschließend gingen die 

Zahlen auch hier wieder deutlich zurück; 2014 waren es noch 25.000. Die anderen 

Landesprogramme, wie etwa der QualiScheck in Hessen oder das Programm Kom-

petenzentwicklung MV, haben Förderzahlen von bis zu 4.300. Der Bildungsscheck 

Brandenburg hatte im Jahr 2013 rund 1.540 Geförderte. Die teilweise recht stark 

schwankenden Werte bei den Gefördertenzahlen, z.B. bei Bildungsprämie und Bil-

dungsscheck NRW, sind insbesondere durch Veränderungen der Förderregelungen 

bedingt. So wurde bei der Bildungsprämie zum 1.1.2010 die Einkommensgrenze 

ebenso angehoben wie der maximale Förderbetrag. Auch ist zu beachten, dass die 

Zahl der Antragstellenden teilweise recht deutlich von der Zahl der letztlich Geför-

derten bzw. derjenigen, die den Gutschein eingelöst haben, abweichen kann.26 

Fasst man die Zahlen zusammen, dann dürften in den vergangenen Jahren in 

der Spitze bis zu 150.000 Personen eine Ko-Finanzierung für ihre Weiterbildung 

durch die verschiedenen Bundes- und Landesinstrumente erhalten haben.  

Die neuen Regelungen 

Seit Mitte 2014 haben der Bund und mittlerweile auch die meisten Bundeslän-

der ihre neuen Förderregelungen veröffentlicht. Dies führt in unterschiedlichem 

Umfang zu Veränderungen. Während der Bund nunmehr nur noch Weiterbildun-

gen fördert, die höchstens € 1.000 kosten und auch keine Maßnahmen mehr för-

dert, die aus beruflichen Gründen verpflichtend sind, fördern die Ländern in etli-

chen Fällen auch Maßnahmen, deren Kosten darüber hinaus gehen. Betrachtet 

man die Regelungen im Detail, dann zeigt sich kein übergreifendes Muster, viel-

mehr hat jedes Land seine eigenen Schwerpunkte. Während die meisten Länder 

                                                        
 25  Allerdings muss man auch darauf hinweisen, dass der Bildungsscheck NRW sich sowohl an Un-

ternehmen als auch an Individuen richtet und sich damit von vielen anderen, hier erfassten Pro-
grammen unterscheidet. 

 26  Die Gründe hierfür sind vielfältig und sind z.B. darin begründet, dass Kursangebote letztlich nicht 
stattfinden, aber auch in persönlichen Gründen der Teilnehmenden. 

Trotz der Veränderungen 
und der von der Europäi-
schen Union geforderten 
stärkeren Kohärenz der 
Förderung zwischen 
Bund und Ländern bleibt 
es bei einem Flickentep-
pich. Bundesweit werden 
nur bestimmte Zielgrup-
pen angesprochen und 
jedes Land hat seine ei-
genen Schwerpunkte 
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einheitliche Regelungen für alle Zielgruppen haben, d.h. wer grundsätzlich An-

spruch hat, hat die gleichen Bedingungen, gibt es, z.B. in Bremen und Hamburg, 

unterschiedliche Regelungen für die verschiedenen Zielgruppen. Die folgende Ta-

belle fasst die Regelungen zusammen. 

Diese Übersicht zeigt, dass man immer noch von einem „Flickenteppich“ spre-

chen muss: In jedem Land werden andere Gruppen zu anderen Konditionen geför-

dert – eine größere Kohärenz zwischen Bund und Ländern, wie von der Europäi-

schen Union gefordert, ist damit – auch wenn es kaum noch Überschneidungen 

gibt – faktisch weiterhin nicht gegeben. Abgesehen von Personen mit einem Ein-

kommen von bis zu € 20.000 (bzw. € 40.000 bei Zusammenveranlagten), deren 

Maßnahme höchstens € 1.000 kostet, dem „Meister-BAföG“ für Aufstiegsfortbil-

dungen und dem Weiterbildungs- und Aufstiegsstipendium für berufliche Talente 

gibt es keine (bundesweit) einheitlichen Reglungen, sondern es ist letztlich ein 

„Glücksspiel“, ob man in seinem Land Förderung für eine bestimmte Weiterbil-

dung bekommen kann oder nicht. Daher ist für die Zukunft davon auszugehen, 

dass die Zahl der Geförderten die bisherigen Werte nicht überschreiten, vermutlich 

eher geringer sein wird. 
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 Förderprogramm Zielgruppe max. Förderbetrag Förderanteil 

Bund 

Aktionsprogramm Kin-
dertagespflege - (ESF) 

Kindertagespflegepersonen, 
die über die Zugangsvoraus-
setzungen für die Ausbildung 
zur Erzieherin bzw. zum Erzie-
her verfügen, und eine tätig-

keits-/berufsbegleitenden Aus-
bildung an einer Fachschule 
für Erzieher/in durchführen. 

€ 150 monatlich plus 
Zuschuss zum Schul-

geld 
25-50 % des Schulgelds 

Meister-BAföG (AFBG) 

Personen, die eine Aufstiegs-
fortbildung zum Meister, Tech-

niker, Fachwirt durchlaufen, 
sofern die Maßnahme be-

stimmte Voraussetzungen er-
füllt 

€ 10.226 Max. 30,5% Zuschuss, Rest 
Darlehen 

Bildungsprämie (ESF) 

Personen, die mindestens 25 
Jahre alt und mindestens 15 
Stunden pro Woche beschäf-

tigt sind oder in Mutterschutz, 
Eltern- oder Pflegezeit mit ei-
nem gültigen Arbeitsvertrag 

im genannten Umfang 
Einkommensgrenze € 20.000 

bzw. € 40.000 (Zusammenver-
anlagte) 

€ 500 
(Maßnahme darf max. 

€ 1.000 kosten) 
50 % 

WeGebAU 

Geringqualifizierte sowie äl-
tere Arbeitnehmer/innen über 
45 Jahren aus Betrieben mit 

weniger als 250 Beschäftigten 

Keine fixen 
Obergrenzen 

Unter bestimmten Vorausset-
zungen bis zu 100% der Lehr-

gangskosten bei mind. 45-Jähri-
gen, bei jüngeren ist der Anteil 

geringer; 
Bei Erwerb eines anerkannten 
Berufsabschlusses oder einer 
Teilqualifikation ist für Arbeit-
geber auch Erstattung des Ar-
beitsentgelts bis zur Höhe der 
weiterbildungsbedingt ausge-
fallenen Arbeitszeit möglich 

Weiterbildungsstipen-
dium (SBB) 

Personen, die die berufliche 
Ausbildung mit überdurch-
schnittlichen Noten abge-

schlossen haben und bei Be-
ginn der Weiterbildung i.d.R. 
das 25. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben 

€ 6.000 (über drei 
Jahre) 90 % 

Aufstiegsstipendium 

Personen, die die berufliche 
Ausbildung mit überdurch-
schnittlichen Noten abge-
schlossen haben, und ein 

Hochschulstudium aufnehmen 

Max. € 750 pro Mo-
nat (inkl. Büchergeld) 

100% 

BB 

Weiterbildungsrichtli-
nie Beschäftigte in Unternehmen € 3.000/Jahr max. 70 % der Weiterbildungs-

kosten inkl. Prüfungsgebühren 

Bildungsscheck 
Brandenburg 

Beschäftigte mit Erstwohnsitz 
im Land Brandenburg 

Keine Obergrenze 
(die Maßnahme muss 
mind. € 1.000 kosten) 

max. 70 % der Weiterbildungs-
kosten inkl. Prüfungsgebühren 
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Ländliche Berufsbil-
dung Bildungsträger  

max. 85 % der förderfähigen 
Ausgaben für Vorbereitung und 

Teilnahme an der WB 

BW 

Ländliche Weiterbil-
dung 

Verbände und Institutionen, 
deren Zweck die Förderung 

der Weiterbildung 
€ 10/Stunde 

max. 50 % der zuwendungsfä-
higen Kosten 

Entwicklung des Länd-
lichen Raums (ELER) 

Frauen bzw. Modell- und Ko-
operationsprojekte zur Siche-
rung bzw. Erschließung von 

Beschäftigungs- und Einkom-
mensmöglichkeiten 

Bagatellgrenze: 
€ 1.000 

Unterschiedliche Sätze, abhän-
gig von Maßnahmeart 

BY 
Bildungsförderungs-

richtlinien - BiföR 

Teilnehmer/innen an Maßnah-
men zur beruflichen Ausbil-

dung und Vorbereitung auf die 
Meisterprüfung 

100 % des Lehrgangs-
entgelts und der 

Fahrtkosten 

Unterkunft und Verpflegung 
werden anteilsmäßig bezu-

schusst 

HB 

Bildungsmaßnahmen 
zur beruflichen Quali-
fizierung in der Land- 
und Forstwirtschaft 
sowie im Gartenbau 

Personen oder Betriebe mit 
(Wohn) Sitz im Land Bremen € 50/Tag 

max. 60 % der förderfähigen 
Teilnahmegebühren, bei Azubis 

max. 80 % 

Weiterbildungsscheck 

an- und ungelernte Beschäf-
tigte mit einem zu versteuern-

den Einkommen von max. 
20.000 EUR bzw. 40.000 (ge-

meinsam veranlagt); 
Arbeitslose, Beschäftigte in 

KMU 
Personen, deren im Ausland 
erworbener Berufsabschluss 

nur teilweise anerkannt 
wurde; 

Personen, die eine Externen-
prüfung ablegen wollen 

Keine fixierten Ober-
grenzen, sondern ab-
hängig von Art und 
Umfang der Maß-

nahme 

Nicht spezifiziert 

HH 
Hamburg – Weiterbil-

dungsbonus (ESF) 

1) Beschäftigte, Selbstständige 
(Geringqualifiziert, Ungelernt, 

Migrationshintergrund) 
2) Beschäftigte, Selbstständige 
in KMU des Hamburger Hand-

werks 
3) Aufstocker max. € 1.500 

1) € 750; 
 

2) max. € 2.000; 
 

3) max. € 1.500 

1) max. 50%; 
 

2) max. 75%; 
 

3) max. 100% 

MV 

ProAbschluss (ehem. 
Qualifizierungsscheck) 

Personen ohne 
Berufsabschluss sowie 

Beschäftigte, die zwar einen 
Berufsabschluss erlangt 

haben, jedoch länger als vier 
Jahre in einem anderen Beruf 

arbeiten 

€ 4.000 50 % der Teilnahme- und Prü-
fungsgebühren 

Kompetenzentwick-
lung in Unternehmen 

Unternehmen € 500 75 % der vom Anbieter in Rech-
nung gestellten Gesamtkosten 

NI 
Weiterbildung in Nie-

dersachsen (WiN) 
Unternehmen (zugunsten ihrer 

Beschäftigten) 

Keine Obergrenze 
(die Maßnahme muss 
mind. € 1.000 kosten) 

50% 

 

Bildungsmaßnahmen 
zur beruflichen Quali-
fizierung in der Land- 
und Forstwirtschaft 
sowie im Gartenbau 

Beschäftigte in Land- und 
Forstwirtschaft oder Garten-

bau 
€ 50/Tag 

max. 60 % der förderfähigen 
Teilnahmegebühren, bei Azubis 

max. 80 % 
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 Förderprogramm Zielgruppe max. Förderbetrag Förderanteil 

NW Bildungsscheck NRW 
(ESF) 

Beschäftigte, die in Betrieben 
mit höchstens 249 Mitarbei-

ter/innen arbeiten (zu versteu-
erndes Einkommen bis zu € 

30.000 bzw. € 60.000 bei Zu-
sammenveranlagten); kleine 
und mittlere Betriebe; Berufs-

rückkehrer/innen 

€ 500 
(die Maßnahme muss 
mind. € 500 kosten) 

max. 50 % der Teilnahmekos-
ten 

RP QualiScheck 

Abhängig Beschäftigte mit ei-
nem Einkommen zwischen € 
20.000 und € 40.000 bzw. 

€40.000/80.000 bei Zusam-
menveranlagten); 

Personen mit einem geringe-
ren Einkommen können geför-
dert werden, wenn die Maß-

nahmen mind. € 1.000 kosten. 

€ 500 
50 % der direkten Kosten der 

Weiterbildungsmaßnahme 

SN 

Weiterbildungsscheck 
(betrieblich) 

Unternehmen mit Sitz in Sach-
sen 

k.A. 
max. 70 % der Weiterbildungs-
kosten; Großbetriebe max. 40 

% 

Weiterbildungsscheck 
(individuell) 

Beschäftigte, Auszubildende, 
Berufsfachschüler/innen (ab 
dem vollendeten 18. Lebens-
jahr) sowie andere Personen-
gruppen, die (wieder) in das 

Erwerbsleben eintreten wollen 

k.A. max. 80 % der Weiterbildungs-
kosten 

ST 

Förderung der berufli-
chen Weiterbildung 

(Sachsen-Anhalt WEI-
TERBILDUNG DIREKT) 

Personen, die in einem Ar-
beitsverhältnis stehen, nicht 
arbeitslos gemeldet sind und 
deren monatliches Bruttogeh-
alt weniger als 4.575 EUR be-
trägt, sowie Arbeitslose ohne 
Anspruch auf Leistungen nach 

SGB II bzw. SGB III 

Bis zu € 25.000 
(Bei Zusatzqualifikati-

onen während der 
Ausbildung, max. € 

3.000) 

Einkommensabhängig, max. 
90 % der Beratungsausgaben 

ST Weiterbildungsbonus 

Beschäftigte in Unternehmen, 
Auszubildende sowie Inhaber 
von Kleinstbetrieben und Frei-
berufler mit weniger als zehn 

Mitarbeitern; 
Bei Personen mit einem Ein-
kommen von bis zu € 20.000 

bzw. € 40.000 bei Zusammen-
veranlagten) muss die Maß-

nahme mind. € 1.000 kosten; 
bei höheren Einkommen keine 

Grenze. 

€ 2.000 (Bagatell-
grenze: € 160) 

50% der direkten Kosten der 
Weiterbildungsmaßnahme 

TH 
Weiterbildungsscheck 

(ESF) 

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte, mit einem zu 

versteuernden Jahreseinkom-
men zwischen 20.000 und 

40.000 Euro (bei gemeinsam 
Veranlagten zwischen 40.000 

und 80.000 Euro) 

€ 500/Jahr 
50 % der Ausgaben einer beruf-

lichen Weiterbildung 

Tabelle 3: Überblick über zentrale Aspekte der aktuellen Förderregelungen 
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5.3. Finanzierung betrieblicher Weiterbildung durch Fonds 

Weiterbildungs- oder Trainingsfonds werden als umlagefinanzierte Fonds vor 

allem unter dem Blickpunkt der Ausweitung der Aus- und Weiterbildungsaktivitä-

ten von Unternehmen diskutiert. Die Unternehmen, die zum Einzugsbereich des 

Fonds gehören, zahlen einen bestimmten Prozentsatz der Lohnsumme, z.B. 1 oder 

2%, oder einen Pauschalbetrag je Mitarbeiter/in in den Fonds ein. Aus dem Fonds-

vermögen werden dann entweder eigene Trainingszentren betrieben oder es wer-

den die Kosten der Unternehmen erstattet, die weiterbilden, sodass es zu einer 

Umverteilung zwischen weiterbildungsaktiven und -inaktiven Unternehmen 

kommt.  

Diese Art Umverteilung von Weiterbildungskosten lässt sich sehr gut aus öko-

nomischen Überlegungen ableiten: Da qualifizierte, d.h. weitergebildete Fach-

kräfte einen Wissens- und Kompetenzvorsprung gegenüber weniger qualifizierten 

Fachkräften haben, sind sie produktiver. Sie erbringen in der gleichen Arbeitszeit 

eine bessere Leistung, sie stellen mehr Produkte her, beraten besser etc. Da besser 

qualifizierte bzw. leistungsfähigere Mitarbeiter/innen aber einen höheren Lohn er-

halten (müssen), können sie bei einem anderen Arbeitgeber einen höheren Lohn 

bekommen, während der bisherige Arbeitgeber, der die Weiterbildung finanziert 

hat, dies nicht bzw. zumindest nicht in gleichem Umfang kann. Der/die Mitarbei-

ter/in hat durch den höheren Lohn einen Anreiz, zu einem neuen Arbeitgeber zu 

wechseln, wodurch der frühere Arbeitgeber auf seinen Weiterbildungskosten „sit-

zen bleibt“.  

Es ist naheliegend, dass Arbeitgeber diesen Zusammenhang erkennen und da-

her weniger weiterbilden, als dies aus übergeordneter wirtschaftlicher Sicht wün-

schenswert wäre. Der Fonds intendiert daher, durch eine Umverteilung zwischen 

weiterbildungsaktiven und -inaktiven Unternehmen zu einer Erhöhung des Weiter-

bildungsvolumens beizutragen, indem weiterbildungsaktive Unternehmen aus 

dem Fonds Geld erhalten, das weniger weiterbildungsaktive Unternehmen einzah-

len. Idealtypisch werden also zusätzliche Finanzmittel generiert, die anschließend 

an weiterbildungsaktive Betriebe verteilt werden, wodurch ihre Nettokosten für 

die Weiterbildung der Fachkräfte sinken bzw. kompensiert werden. Theoretisch ist 

damit die Weiterbildung über den eigenen Bedarf hinaus für ein Unternehmen kos-

tenneutral, sodass es – zumindest nach den zugrunde liegenden Annahmen – be-

reit sein müsste, zusätzliche Weiterbildungen anzubieten. Schließlich erleidet es 

Fonds werden gerne als 
wichtiges Element der 
(betrieblichen) Weiterbil-
dungsfinanzierung dis-
kutiert, bisher gibt es 
aber kaum Hinweise da-
rauf, dass sie über zu-
sätzliche Finanzmittel 
zur Erhöhung der Weiter-
bildungspartizipation 
beitragen. Auch kommt 
es zu unintendierten Um-
verteilungseffekten. 
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keinen Verlust, wenn die weitergebildeten Fachkräfte anschließend zu einem an-

deren Unternehmen wechseln.  

Während Trainingsfonds weltweit eines der am meisten genutzten Instrumente 

sind – es gibt sie in mindestens 66 Ländern (Johanson 2009), allein in Europa gibt 

es mindestens rund 300 unterschiedliche Fondsmodelle (PPMI/FiBS 2012) –  gibt 

es in Deutschland gerade einmal 7 sektorale Fonds (drei in der Textilbranche, zwei 

in der Land- und Forstwirtschaft sowie je einer im Gerüstbau und in der Zeitarbeit). 

Durch die 6 Fonds, zu denen Daten vorliegen – dies ist für den Zeitarbeitsfonds 

nicht der Fall – werden 88.000 Beschäftigte in knapp 5.500 Betrieben prinzipiell 

erreicht; profitiert haben zuletzt rund 3.170 Beschäftigte in knapp 340 Firmen 

(BIBB 2014). Dies sind 6% der Betriebe und 3,6% der Beschäftigten. Nur der Fonds 

der Miederindustrie wird von allen (drei) Betrieben genutzt und schöpft seine Mit-

tel völlig aus, dennoch erreicht auch er nur jede/n siebte/n Mitarbeiter/in. Auch bei 

den anderen Fonds wird weder das Gros der Betriebe noch der Beschäftigten er-

reicht. Dies ist ein Indiz für die These , dass Fonds letztlich wenig Einfluss auf Wei-

terbildungsentscheidungen der Betriebe haben. Einerseits sind die Kosten bzw. de-

ren Finanzierung möglicherweise ein untergeordnetes Entscheidungskriterium, an-

dererseits wird i.d.R. – und anders als gemeinhin implizit unterstellt – nur ein Teil 

der Kosten erstattet. 

Anders als bei den internationalen Fonds, in die meist 1 bis 2% der Lohnsumme 

einbezahlt werden, werden bei den deutschen Fonds Pauschalbeträge zwischen 

€ 12,50 und € 96 pro Jahr und Mitarbeiter/in entrichtet. Die Beträge werden meist 

von beiden Seiten in unterschiedlichem Umfang getragen. In den Zeitarbeitsfonds 

werden insgesamt 2% der Bruttolohnsumme eingezahlt, wovon die Zeitarbeits-

firma und der Entleihbetrieb je 0,8% und der/die Beschäftigte 0,4% tragen. 

Die Frage, ob Fonds wirklich zu einer höheren Weiterbildungsbeteiligung füh-

ren, wie in der politischen Diskussion gerne unterstellt, stellt sich nicht nur bei den 

deutschen Beispielen. Auffallend ist, dass es so gut wie keine verlässlichen und 

empirisch abgesicherten Zahlen über die Zahl der Betriebe und Beschäftigten gibt, 

die von den Fonds erreicht werden (siehe zuletzt Johanson 2009, Müller/Behringer 

2012) und ob sich die Beteiligung erhöht. Auch eine Re-Analyse auf Basis europä-

ischer Daten bringt keine abschließende Gewissheit. Allerdings ist die Zahl der Län-

der, die einen Fonds und eine über dem EU-Durchschnitt liegende Weiterbildungs-

beteiligung bei den Beschäftigten haben, etwas größer als die Zahl der Länder, die 



www.fibs.eu 

 

34 

darunter liegen. Gleiches gilt bezogen auf die Gesamtausgaben, nicht aber mit 

Blick auf die Partizipationsrate der Unternehmen oder die direkten Kosten (Doh-

men 2015b).  

Kritisch ist darauf hinzuweisen, dass Fonds insbesondere von mittleren und 

großen Unternehmen genutzt werden, während kleine und Kleinstunternehmen 

unterproportional an der Ausgabenerstattung bzw. Finanzierung von Maßnahmen 

partizipieren. Oft zahlen sie in den Fonds ein, beantragen aber keine Kostenerstat-

tung für durchgeführte Maßnahmen. Entweder ist der Aufwand für sie zu hoch, 

wenn sie z.B. eigene Trainingsprogramme entwickeln müssen oder die Ausgaben 

für die Weiterbildung sind zu gering im Verhältnis zum Erstattungsbetrag bzw. dem 

Beantragungsaufwand. Ferner erfordert die Antragstellung entsprechende Infor-

mationen und Kompetenzen, etwa dass und wo Anträge gestellt werden können, 

unter welchen Voraussetzungen die Maßnahmen förderfähig und deren Kosten er-

stattungsfähig sind etc. Sofern kleine Unternehmen in den Fonds einzahlen müs-

sen, betrachten sie die Zahlung offenkundig eher als zusätzliche Steuer. Es spricht 

daher viel dafür, diese zumindest von der Einzahlung in den Fonds zu befreien und 

über andere Finanzierungsinstrumente gezielter anzusprechen (z.B. Gutscheine o-

der Zuschüsse). Auch besteht die Gefahr, dass Unternehmen, die keinen oder einen 

sehr geringen Weiterbildungsbedarf haben, in den Fonds einzahlen, während Un-

ternehmen mit einem hohen Bedarf davon profitieren. Zudem profitieren wach-

sende Unternehmen mit hohem Weiterbildungsbedarf stärker als wachstums-

schwächere. 

5.4. Sonstige Regelungen 

Mit den bisher dargestellten Regelungen sind die wesentlichen Formen der Fi-

nanzierung der beruflichen und betrieblichen Weiterbildung dargestellt. Darüber 

hinaus gibt es weitere zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten institutionalisierte 

Regelungen, wie Weiterbildungstarifverträge, die häufig die Teilnahme an Weiter-

bildungsmaßnahmen regeln und implizit Teilformen von Bildungsurlaubsregelun-

gen enthalten (siehe Kapitel 5.4.1). Darüber hinaus sichern sich viele Arbeitgeber 

durch Rückzahlungsklauseln gegen das Risiko ab, dass Mitarbeiter/innen das Un-

ternehmen kurz nach einer Weiterbildung verlassen (siehe Kapitel 5.4.2). 
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5.4.1. Bildungsurlaub 

Der Bildungsurlaub ist prinzipiell auf allgemeine und nicht auf berufliche Wei-

terbildung ausgerichtet, er sei daher nur kurz zusammenfassend dargestellt. Nach-

dem auch Baden-Württemberg und Thüringen eigene Regelungen zum Bildungs-

urlaub beschlossen haben, haben Beschäftigte in 14 der 16 Länder Anspruch auf 

einen Bildungsurlaub. Lediglich Bayern und Sachsen haben keine Regelungen 

hierzu. Es gibt im Wesentlichen zwei unterschiedliche Ansätze: entweder haben 

die Beschäftigten jährlich einen Rechtsanspruch auf 5 Tage oder aber innerhalb 

von zwei Jahren Anspruch auf bis zu 10 Tage Bildungsurlaub (Fernuni Hagen o.J.); 

nur im Saarland ist der Anspruch auf 3 Tage pro Jahr begrenzt. Anspruchsberech-

tigt sind in allen Ländern Arbeiter/innen, Angestellte sowie Auszubildende; unter-

schiedlich ist die Stellung von Landesbeamt/innen und/oder im öffentlichen Dienst 

Beschäftigten, die z.B. in Mecklenburg-Vorpommern explizit aus- und in Rhein-

land-Pfalz und im Saarland explizit eingeschlossen sind. In Bremen und Schleswig-

Holstein werden Seeleute explizit als berechtigt benannt, in Brandenburg sind in 

Heimarbeit Beschäftigte gesondert aufgeführt. Die Maßnahmen, an denen teilge-

nommen werden kann, müssen speziell für den Bildungsurlaub zugelassen sein. 

Das Gehalt wird in der Regel während dieser Zeit des Bildungsurlaubs weiter-

gezahlt, es handelt sich also um einen bezahlten Bildungsurlaub; die Kosten der 

Maßnahme müssen die Teilnehmenden in der Regel selbst tragen. In den meisten 

Ländern werden den Arbeitgebern die entstandenen Kosten nicht erstattet; ledig-

lich Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz sehen Erstattungsmöglichkei-

ten vor, die jedoch unter einem Haushaltsvorbehalt stehen. Eine Erstattung gibt es 

somit nur, solange die im Haushalt dafür vorgesehenen Beträge nicht ausgeschöpft 

sind. In Rheinland-Pfalz ist die Erstattung zudem auf kleine und mittlere Unterneh-

men mit bis zu 50 Beschäftigten begrenzt.  

Aktuelle Informationen über die Nutzung des Bildungsurlaubs liegen soweit er-

sichtlich nicht vor; der DIE-Trendbericht 2008 enthielt jedoch eine zusammenfas-

sende Übersicht über die Partizipationsraten in mehreren Bundesländern. Danach 

zeigten sich in der Mitte des vergangenen Jahrzehnts Nutzungsquoten, die bei 

Der Bildungsurlaub in 
der vorherrschenden 
Form trägt kaum zur Er-
höhung der Weiterbil-
dungsbeteiligung bei. 
Will man die Probleme 
der Lern- oder Bildungs-
zeit wirklich angehen, 
braucht es umfassendere 
und allgemeinere Rege-
lungen, die jedoch ge-
nauso gut auf Ebene der 
Betriebe und/oder Sozial-
partner getroffen werden 
können, wie dies z.B. bei 
der (Weiter) Bildungsteil-
zeit der Fall ist. D.h. „Bil-
dungsurlaub“ sollte 
nicht auf kurze und extra 
dafür zugelassene Wei-
terbildungen beschränkt 
werden, sondern sollte 
auch längere Maßnah-
men umfassen, z.B. für 
längere, formal qualifi-
zierende Weiterbildun-
gen. Dabei stellt sich 
nicht zuletzt die Frage, 
wer für die Kosten des 
Arbeitsausfalls aufkom-
men soll. 
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höchstens 1,1% liegen; lediglich für Bremen wird eine Quote von 5% ausgewie-

sen.27 Das DIE (2008, S. 50) hat dies dahingehend zusammengefasst, dass „die 

Bildungsurlaubsgesetze … bis heute faktisch ohne nennenswerte Wirkung auf die 

individuelle Weiterbildungsbeteiligung“ geblieben seien und „die ursprünglich in 

ihn (den Bildungsurlaub, D.D.) gesetzten Erwartungen nicht erfüllen“ (S. 52). Dies 

deckt sich mit den Erfahrungen in anderen Ländern (Cedefop 2012; FiBS/DIE 2013). 

Betrachtet man die aktuellen Ergebnisse des AES 2014 (Bilger/Strauß 2015), 

dann haben insg. 5% der befragten 18- bis 64-Jährigen ihre Weiterbildung im Rah-

men einer „bezahlten Freistellung für Bildungszwecke“ durchgeführt. Dies deutet 

darauf hin, dass es andere Regelungen als den „klassischen Bildungsurlaub“ gibt, 

die eine weitaus größere Wirkung entfalten. Hierzu können betriebliche Regelun-

gen ebenso zählen wie die praktische Handhabung. Diese Daten werfen die Frage 

auf, ob überhaupt Handlungsbedarf besteht. Sollte diese Frage mit „ja“ beantwor-

tet werden, dann sind entweder Regelungen auf Ebene der Sozialpartner oder ge-

setzliche Regelungen möglich. Die Bildungs-Teilzeit ist ein Schritt in diese Rich-

tung. 

5.4.2. Rückzahlungsklauseln 

Rückzahlungsklauseln bestimmen, dass ein/e Mitarbeiter/in, der/die das Unter-

nehmen kurz nach einer vom Arbeitgeber finanzierten Weiterbildung verlässt, zu-

mindest einen Teil der vom Arbeitgeber getragenen Kosten zurückerstatten muss. 

Dadurch soll die Bereitschaft der Unternehmen erhöht werden, die Kosten einer 

Weiterbildung zu übernehmen, da sie nicht auf den Kosten „sitzen bleiben“, wenn 

der/die Mitarbeiter/in das Unternehmen kurz nach der Weiterbildung verlässt,. Dies 

ist in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern geübte Praxis (Cedefop 2012). 

Die Höhe bzw. der Anteil der zu erstattenden Kosten richtet sich danach, wie lange 

der/die Mitarbeiter/in nach der Weiterbildung noch im Unternehmen verbleibt. 

Laut Erhebungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft gibt es in Deutschland 

in etwa der Hälfte der Unternehmen entsprechende Regelungen (Demary u.a. 

2013), wobei es auch ohne gesonderte Vereinbarung möglich ist, diese im Bedarfs-

                                                        
 27  Die Übersicht weist auch aus, dass die Nutzung in früheren Jahren zwar etwas, allerdings nur in 

Ausnahmefällen deutlich höher war, so z.B. in den 1980er Jahren in Berlin mit bis zu 8 Prozent 
(DIE 2008). 

Rückzahlungsklauseln 
werden vielfach auf be-
trieblicher oder individu-
eller Ebene vereinbart, 
allerdings kommt es nur 
selten zu Rückforderun-
gen bzw. -zahlungen. 
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fall einzufordern, da die Arbeitsgerichte hier auf Grundlage des Bürgerlichen Ge-

setzbuches (BGB) den Rahmen abgesteckt haben.28 In den Niederlanden werden 

etwa 70% der Beschäftigungsverhältnisse dadurch erfasst (FiBS 2011; Cedefop 

2012). Soweit ersichtlich werden solche Rückzahlungsklauseln jedoch nur selten 

wirklich effektiv in dem Sinne, dass der frühere Arbeitgeber wirklich die Rücker-

stattung von Weiterbildungskosten einfordert; zumindest gibt es keine Zahlen 

hierzu (FiBS 2011; Cedefop 2012). 

5.4.3. Förderung der Bundesagentur für Arbeit 

Die BA fördert einmal die Qualifizierung von Arbeitslosen bzw. von Arbeitslo-

sigkeit bedrohten Personen durch den Weiterbildungsgutschein und zum anderen 

Geringqualifizierte und Ältere durch das Programm WeGebAU („Weiterbildung 

Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen“) mit 

einem Förderanteil von bis zu 100% der Maßnahmekosten; bei WeGebAU können 

auch die Lohnausfallkosten erstattet werden. Zuletzt wurden rund 211.000 Perso-

nen durch den Weiterbildungsgutschein und 21.000 über WeGebAU gefördert; bei-

des ist deutlich weniger als noch vor wenigen Jahren; WeGebAU erstattet unter 

bestimmten Voraussetzungen die Lohnkosten des Arbeitgebers erstattet. 

Die Förderung von Umschulungen erscheint dabei zu restriktiv bzw. sollte durch 

eine allgemeine Finanzierungsregelung außerhalb der Arbeitsagentur ergänzt wer-

den. In den letzten Jahren wurden jeweils zwischen 18.000 und 28.000 geförderte 

Umschulungen neu begonnen. Die Sachbearbeiter/innen der Arbeitsagentur bzw. 

der Jobcenter entscheiden dabei im eigenen Ermessen. 

                                                        
 28  Die Weiterbildung muss z.B. positive Effekte für den Beschäftigten bzw. auf dessen Beschäfti-

gungsfähigkeit haben, anschließende Mindestbeschäftigungsdauer muss ebenso angemessen 
sein wie die Höhe der zurückzuerstattenden Kosten im Verhältnis zur anschließenden Verweil-
dauer im Arbeitsverhältnis (Cedefop 2012). 

Die Weiterbildungsförde-
rung durch die Bunde-
sagentur für Arbeit hat 
erheblich an Relevanz 
eingebüßt. Gerade die 
Förderung von Umschu-
lungen scheint zu sehr 
abhängig vom/von der 
zuständigen Sachbear-
beiter/in. Es bleibt un-
klar, wie der Bedarf des 
Arbeitsmarktes wirklich 
sachgerecht einge-
schätzt werden kann, 
wenn es – trotz aller Be-
mühungen – nur bedingt 
valide bzw. detaillierte 
Prognosen über die zu-
künftige Entwicklung des 
Arbeitsmarktes gibt. 
Auch steht der Vorrang 
der Beschäftigungsauf-
nahme häufig einer Wei-
terbildung entgegen. 
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6. Zusammenfassung, Handlungserfordernisse und -ansätze 

6.1. Zusammenfassung 

In den vorhergehenden Abschnitten wurde ein umfassender Überblick über die 

verschiedenen, derzeit geltenden Regelungen zur Förderung von Weiterbildungen 

gegen, der in Tabelle 4 noch einmal komprimiert zusammengefasst wird. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass bundesweit nur Personen in einer Aufstiegsfortbil-

dung, Steuerzahler/innen, berufliche Talente, Personen mit einem zu versteuern-

den Einkommen von € 20.000 bzw. 40.000 bei Zusammenveranlagten (sofern die 

Maßnahme nicht mehr als € 1.000 kostet) sowie Arbeitslose und Ältere bzw. Ge-

ringqualifizierte adressiert werden; die letzten drei Gruppen über die Bundesagen-

tur für Arbeit. Die darüber hinaus gehenden Zielgruppen sind landesspezifisch sehr 

unterschiedlich. Auch nach den Förderrichtlinien für die neue ESF-Förderperiode ab 

2014/15 (siehe insbesondere Tabelle 3) kann man lediglich in Ausnahmefällen von 

einer wirklichen Komplementarität der Regelungen zwischen Bund und Ländern 

sprechen. Zwar adressieren alle Länder, sofern sie eigene Regelungen erlassen ha-

ben, mehr oder weniger von der Bundesförderung abgegrenzte Zielgruppen oder 

Maßnahmen, allerdings werden nur im Ausnahmefall höhere Einkommensbereiche 

oder kostenintensivere Maßnahmen gezielt adressiert. Vielmehr werden weiterhin 

insbesondere bestimmte Zielgruppen, wie z.B. Ältere und/oder Geringqualifizierte, 

angesprochen. 

Entsprechend unterschiedlich sind auch die Zahlen bzw. die Anteilswerte der in 

den einzelnen Ländern geförderten bzw. erreichten Personen. Bezogen auf die Be-

völkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren liegt der Anteil in den meisten Ländern 

bei 0,3%, höhere Werte erreichen Sachsen, Thüringen (jeweils 0,4%), Nordrhein-

Westfalen (0,6%) und Mecklenburg-Vorpommern (0,7%), jeweils im Jahr 2011.29 

Die niedrigsten Anteilswerte haben das Saarland (0,11%), Baden-Württemberg 

(0,14%) und Rheinland-Pfalz (0,16%). 

                                                        
 29  Würde man für Nordrhein-Westfalen den Höchstwert im Jahr 2007 mit 132.000 Gutscheinen 

zugrunde legen, ergäbe sich ein Anteilswert von 1,3%. 

Die Weiterbildungsförde-
rung in Deutschland ist ein 
Flickenteppich und in der 
Struktur wenig förderlich 
im Hinblick auf die Erhö-
hung der Weiterbildungs-
partizipation unterreprä-
sentierter Gruppen. Es gibt 
nur wenige und auf kleine 
Zielgruppen ausgerichtete 
bundesweit einheitliche 
Regelungen, sodass es 
vom Wohnsitz und vom 
„Zufall“ abhängig ist, ob 
und in welcher Höhe eine 
und dieselbe Person bzw. 
Weiterbildung, finanzielle 
Unterstützung erhält. 
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Förderung Individuen Unternehmen 

Steuerregelungen 

Abhängig Beschäftigte: Weiterbildungs-
kosten sind Bestandteil der Werbungskos-
ten und kommen somit entweder im Rah-
men des Arbeitnehmer-Pauschbetrags zur 
Berücksichtigung oder sofern sie zusam-
men mit anderen Werbungskosten über € 
1.000 hinausgehen 
Selbständige/Freiberufler: Weiterbildungs-
kosten sind Bestandteil der Betriebsausga-
ben 
Anzahl Geförderte: 400.0001) (2004) 

Betriebsausgaben im Rahmen der Körper- 
bzw. Einkommensteuer 
Anzahl Geförderte: unbekannt 

Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz (AFBG) (sog. 
Meister-BAföG) 

Aufstiegsfortbildungen zum Meister, Tech-
niker, Fachwirt/in 
Anzahl Geförderte: 171.800 (2014)  

 

Programm Berufliche Talente 
(Aufstiegs-, Weiterbildungs-
stipendium) 

Personen, die die Berufsausbildung mit 
überdurchschnittlichen Leistungen abge-
schlossen haben 
Anzahl Geförderte: ca. 25.000 (2013) 

 

Weiterbildungs-/Trainings-
fonds  

7 kleine Branchenfonds 
Anzahl Geförderte: 3.1662) 

Anzahl Unternehmen: 337 

Gutscheine/gutscheinähnliche 
Instrumente 

div. Regelungen von Bund und Ländern 
für unterschiedliche Zielgruppen und zu 
unterschiedlichen Konditionen 
Anzahl Geförderte: max. 150.000 (2011) 

Regelungen in einigen Bundesländern 
Anzahl Geförderte: unbekannt 

Bildungsurlaub 
Bezahlter Bildungsurlaub in 14 von 16 
Bundesländern 
Anzahl Geförderte: max. 1%, Bremen 5% 

 

Rückzahlungsklauseln  

Absicherung der Unternehmen gegen 
Fehlinvestitionen durch Abwanderung der 
Mitarbeiter/innen nach erfolgter Weiterbil-
dung 
70% der Beschäftigungsverhältnisse wer-
den davon erfasst. 

Bundesagentur für Arbeit  

Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeits-
lose oder von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Personen 
Anzahl Geförderte: 211.000 (2013) 
WeGebAU (Ältere und Geringqualifizierte 
in Unternehmen) 
Anzahl Geförderte: 21.000  

 

1) Diese Zahl stammt aus Cedefop (2009), allerdings ohne weitere Erläuterungen oder Fundierungen. 
2) Ohne Fond der Zeitarbeitsbranche 

Tabelle 4: Weiterbildungsförderung im Jahr 2015 in Deutschland im Kurzüberblick30 

 

                                                        
30  Eine ausführliche und auch historische Übersicht der Förderregelungen in Bund und Ländern findet sich im Anhang der 

Langfassung (Dohmen 2015b). 
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Auch Unternehmen werden, abgesehen von der Berücksichtigung der Weiter-

bildungskosten im Rahmen der Körperschaft- oder Einkommensteuer, nur bedingt 

durch Fördermaßnahmen adressiert. Einige Länder haben spezielle Maßnahmen, 

i.d.R. zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen, erlassen. Entspre-

chend gering sind meist die Gefördertenzahlen (Ausnahme: Bildungsscheck NRW); 

auffallend sind allerdings die vereinzelt deutlich höheren Förderbeträge von bis zu 

€ 36.000.  

Fasst man die Gefördertenzahlen zusammen, dann dürften in den vergangenen 

Jahren bis zu 150.000 Personen eine Ko-Finanzierung ihrer Weiterbildung durch 

die in den letzten Jahren eingeführten Instrumente erhalten haben (dies sind bis 

zu 0,4% der Erwerbstätigen). Hinzu kommen 171.000 Geförderte durch das Meis-

ter-BAföG (0,4% der Erwerbstätigen) und knapp 25.000 durch das Weiterbildungs- 

und Aufstiegsstipendium (0,1 % der Erwerbstätigen). Von den Steuerfreibeträgen 

sollen 2004 rund 400.000 Personen profitieren haben (Cedefop 2009), dies wären 

rund 1% der Erwerbstätigen gewesen. Addiert man diese Zahlen zusammen, dann 

dürften insgesamt annähernd 750.000 Personen durch die verschiedenen Regelun-

gen erreicht worden sein. Dies sind knapp 2% der Erwerbstätigen bzw. 12-13% 

der Teilnehmenden mit eigenen Weiterbildungskosten laut AES 2012.31  

Berücksichtigt man in einem weiteren Schritt die Personen, die einen von der 

Arbeitsagentur genutzten Weiterbildungsgutschein oder eine Förderung über das 

Programm WeGebAU genutzt haben – dies waren 2011 325.000 bzw. 22.000 

Menschen (2010: 520.000 bzw. 88.000) – erhöhen sich die vorstehenden Werte 

auf ca. 1,1 Mio. (2011) bzw. 5% aller Weiterbildungsteilnehmenden.32 

Stellt man diese Angaben denen des AES 2012 gegenüber, dann haben 6,8% 

der befragten Weiterbildungsteilnehmenden angegeben, eine öffentliche Förde-

rung in Anspruch genommen zu haben.33 Dies wären umgerechnet rund 1,5 Mio. 

                                                        
31  Zu beachten ist dabei, dass zwischen 20 und 30% derjenigen, die einen Gutschein erhalten ha-

ben, diesen aus unterschiedlichen Gründen nicht einlösen. Dadurch reduziert sich die Zahl der 
tatsächlich Geförderten von etwa 150.000 Personen in einzelnen Jahren auf 100.000 bis 120.000 
Personen. 

 32  Bezogen auf die Weiterbildungsteilnehmenden mit eigenen Kosten wären es 20%, allerdings 
passt diese Bezugsgröße hier nicht, da die über die BA geförderten keine eigenen Kosten haben. 
Dies gilt weder für die über den Bildungsgutschein noch für die über WeGebAU Geförderten. 

 33  Dieser Anteilswert bezieht sich auf den Zeitraum 2010 und 2011, da die Weiterbildungsaktivitä-
ten und deren Kosten bzw. Finanzierung in den letzten 12 Monaten vor der Befragung abgefragt 
wurden. Aktuellere Daten gibt es nicht. 
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Trotz der verbleibenden Differenzen passen die Werte vergleichsweise gut zuei-

nander, da die Gefördertenzahlen unvollständig sind und die scheinbar exakt aus-

gewiesenen Werte der AES-Befragung letztlich Größenordnungen in gewissen 

Bandbreiten darstellen. 

6.2. Handlungsbedarf 

Es ist aus unterschiedlichen Gründen davon auszugehen, dass Weiterbildung in 

Zukunft eine noch größere Bedeutung als bisher bekommen wird, wofür sowohl 

zeitliche als auch finanzielle Ressourcen erforderlich sind. Insofern besteht eine 

essentielle Aufgabe der Weiterbildungspolitik in der Bereitstellung bzw. Ermögli-

chung zeitlicher und/oder finanzieller Ressourcen, um Weiterbildung tatsächlich 

realisieren und somit auch zum Erhalt oder zur Verbesserung beruflicher Qualifika-

tionen und Kompetenzen beitragen zu können. Dabei wird es nicht mehr ausrei-

chen, sich auf die Vereinbarkeit von Beruf und Weiterbildung zu fokussieren, viel-

mehr sollte der Vereinbarkeitsbegriff deutlich erweitert werden und mindestens 

Beruf, Familie (i.w.S., einschl. Pflege) und (Weiter-) Bildung im Sinne einer Work-

Life-Education-Balance in den Blick nehmen, wie dies auch im Rahmen der Tarif-

verhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie erfolgreich umgesetzten Forde-

rung einer (Bildungs-) Teilzeit formuliert wurde. Die Bildungsteilzeit selbst kon-

zentriert sich insbesondere auf die zeitlichen Rahmenbedingungen einer Weiterbil-

dung sowie die Absicherung der Finanzierung des Lebensunterhalts. 

Darüber hinaus sind bundesweit einheitliche Rahmenbedingungen hinsichtlich 

der Weiterbildungsfinanzierung zu schaffen, die eine flexible und eigenverantwort-

liche Realisierung von Weiterbildung ermöglichen. Hierzu gibt es grundsätzlich 

zwei unterschiedliche Optionen. Die erste ist, dass die in den bestehenden Finan-

zierungsstrukturen festzustellenden beiden großen Lücken geschlossen werden 

(siehe Kapitel 6.3); die zweite ist, dass grundlegendere und innovative Regelungen 

die bestehenden Strukturen ergänzen (siehe Kapitel 6.3.3). 

Die Klärung der Frage, welcher der skizzierten Wege beschritten werden soll, 

ist eine gemeinsame Aufgabe von Politik, Arbeitgebern und Sozialpartnern, nicht 

zuletzt, weil alle drei Seiten neben den Individuen und insbesondere den Sozial-

versicherungen von Weiterbildung profitieren.34 

                                                        
 34  Eine umfassende und dezidierte Kosten-Ertrags-Analyse für die Weiterbildung steht noch aus. 

Siehe zu einer aktuellen Zusammenfassung des Sachstands z.B. FiBS/DIE 2013, Kapitel 4 der 
vorliegenden Studie sowie Dohmen 2015b. 

Neue Modelle der Wei-
terbildungsfinanzierung 
müssen – im Zusammen-
spiel mit ergänzenden 
Maßnahmen, wie z.B. 
niedrigschwelliger und 
aufsuchender Beratung 
etc. – dafür Sorge tragen, 
dass verstärkt weiterbil-
dungsferne Gruppen er-
reicht werden müssen. 



www.fibs.eu 

 

42 

6.3. Handlungsempfehlungen und -ansätze 

6.3.1. Kompensatorischer Zuschuss zur Verbesserung von Effizienz und Ge-

rechtigkeit 

Die steuerliche Berücksichtigung der Weiterbildungskosten ist aus grundlegen-

den systematischen Gründen notwendig (Barr 1998), sie führt aufgrund der Steu-

erprogression jedoch zu einem Ko-Finanzierungsanteil, der mit dem zu versteuern-

den Einkommen ansteigt. Dies bedeutet, dass die Nettokosten der Weiterbildung 

mit steigendem Einkommen sinken. Diese Wirkungen begünstigen eine Weiterbil-

dungsbeteiligung, die mit Einkommen und Vorbildung steigt, während das Gegen-

teil nötig ist. Diese Regelung ist nicht nur ungerecht, sondern auch ineffizient, da 

die Weiterbildung bei einkommensschwächeren und/oder Personen mit geringerer 

Vorbildung zur Verbesserung der Erwerbschancen beiträgt bzw. meist unabding-

bar notwendig ist; insbesondere in Zeiten, in denen die Qualifikationsanforderun-

gen von Wirtschaft und Unternehmen steigen (siehe Kapitel 1).  

Zur Beseitigung dieser Gerechtigkeits- und Effizienzlücke ist daher eine ergän-

zende Zuschussregelung erforderlich (siehe hierzu bereits Dohmen/de Hes-

selle/Himpele 2007; Rürup/Kohlmeier 2007). Eine solche Zuschussregelung müsste 

40 bis 50% der Weiterbildungskosten abdecken. Alternativ könnte entweder die 

steuerliche Berücksichtigung modifiziert und z.B. ein Steuerabzugsbetrag einge-

führt oder die steuerliche Förderung komplett durch eine 40- bis 50%ige Zuschuss-

förderung ersetzt werden.  

6.3.2. Bundesweites Weiterbildungsdarlehen 

Zur Vorfinanzierung kostenintensiver Weiterbildungsmaßnahmen sollte grund-

sätzlich ein öffentliches Weiterbildungsdarlehen eingeführt werden (siehe hierzu 

bereits Dohmen/de Hesselle/Himpele 2007; Rürup/Kohlmeier 2007). Als eine mög-

liche Lösung wäre z.B. ein KfW-Weiterbildungsdarlehen als Ergänzung zum Studi-

enkredit denkbar. Dies dürfte für die Weiterbildungsteilnehmer/innen die wirt-

schaftlich günstigste Variante sein, da Skalenerträge genutzt werden könnten und 

somit vergleichsweise niedrige Zinsen notwendig würden. Darüber hinaus können 

Darlehen prinzipiell auch über Landesbanken implementiert werden, allerdings 

wären die Konditionen dann, aufgrund der geringeren Fallzahlen, ungünstiger und 

unattraktiver. 

Personen mit geringen 
und mittleren Einkom-
men müssen die gleichen 
Unterstützungsmöglich-
keiten wie einkommens-
starke Gruppe haben, es 
ist daher – als Gegen-
stück zur steuerlichen 
Förderung – ein Zu-
schuss von 40 bis 50% 
der Kosten erforderlich. 

Zur Vorfinanzierung kos-
tenintensiver Maßnah-
men sind Weiterbil-
dungsdarlehen unerläss-
lich, das insbesondere 
durch den Bund oder die 
KfW aufgelegt werden 
könnte. 
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Da es bisher jedoch keinen entsprechenden Vorschlag gibt bzw. die Gespräche 

zwischen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und der KfW-Ban-

kengruppe offenbar zu keinem positiven Ergebnis geführt haben, muss man davon 

ausgehen,  dass es ein solches bundesweites Weiterbildungsdarlehen nicht geben 

wird. Es sind daher Alternativen zu prüfen. 

6.3.3. Innovative Ansätze zur Weiterbildungsfinanzierung 

Neben den weiter unten dargestellten alternativen Optionen zu Weiterbil-

dungsdarlehen (Kapitel 6.3.3.2) wird derzeit insbesondere die Einführung einer Ar-

beitsversicherung diskutiert. 

6.3.3.1. Einführung einer Arbeitsversicherung 

In den letzten Jahren wurde wiederholt das von Schmid (2008, 2011) entwi-

ckelte Konzept der Arbeitsversicherung diskutiert (siehe hierzu auch Käpplin-

ger/Kulmus/Haberzeth 2013; Rahner 2014), das eine Weiterentwicklung der Ar-

beitslosenversicherung darstellt. Durch diese Erweiterung sollen auch Personen, 

die nicht arbeitslos sind, gegen Brüche im Erwerbsleben abgesichert werden. 

Konkret soll 1% der Einnahmen der Arbeitslosenversicherung, das waren sei-

nerzeit (2008) rund € 8 Mrd., in einen Fonds überführt werden, aus dem jede/r 

Erwachsene über die Lebenszeit ein Ziehungsrecht von insgesamt € 23.000 zur Fi-

nanzierung von Weiterbildungen erhält. Aus diesem Betrag könnten jährlich knapp 

350.000 Weiterbildungen mit Kosten von € 23.000 finanziert werden. Über einen 

Zeitraum von 40 Jahren würden somit 14 Mio. Menschen, also gut ein Drittel der 

Erwerbstätigen eine Weiterbildung durchlaufen können, sofern die jeweiligen Kos-

ten dem Höchstbetrag entsprechen. Umgerechnet auf ein Jahr beträgt der indivi-

duelle Finanzierungsanspruch durchschnittlich € 575. Dies wirft die Frage auf, ob 

diese Größenordnung ausreichend ist, um den steigenden Weiterbildungsbedarfen 

insbesondere über den Lebenslauf gerecht zu werden. 

Darüber hinaus beschränkt sich dieser Ansatz nach den bisherigen Überlegun-

gen auf Anpassungsfortbildungen, was bedeutet, dass die Finanzierung grundle-

genderer beruflicher Neuorientierungen nicht möglich wäre und insofern weiter-

gehende Finanzierungsansätze erforderlich bleiben. 

Der Ausbau der Arbeits-
losenversicherung zu ei-
ner Arbeitsversicherung 
erscheint konsequent, al-
lerdings stellt sich die 
Frage, ob die damit ver-
bundenen Finanzie-
rungsbeträge ausrei-
chend sind bzw. sein 
können. 
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6.3.3.2. Darlehensbasierte Weiterbildungsfonds 

Es liegt die Vermutung nahe, dass jede öffentliche Weiterbildungsfinanzierung 

aus rechtlichen Gründen Einschränkungen unterliegen wird, die dazu führen wird, 

dass bestimmte Formen von Maßnahmen einbezogen oder andere ausgegrenzt 

werden. Dies erscheint aus systemimmanenten bzw. jeweils sachlogischen oder 

auch sachrationalen Gründen fast zwingend. Ohne hier auf die Details entspre-

chender Überlegungen und Hintergründe einzugehen, sollen im Vordergrund der 

nachfolgenden Abschnitte mögliche Lösungsansätze stehen, die geeignet sein 

könnten, diese Restriktionen zu überwinden.  

6.3.3.2.1. Weiterbildungsinvestitionsfonds: Private Vorfinanzierung – öf-

fentliche Refinanzierung 

Weiterbildung ist – wie andere Bildungsinvestitionen auch – neben den indivi-

duellen und ggf. betrieblichen Erträgen auch mit fiskalischen Erträgen in den öf-

fentlichen Haushalten von Bund, Ländern und Kommunen sowie ferner insbeson-

dere auch den Sozialversicherungen verbunden. Letzteres gilt vor allem bei Wei-

terbildungen, die von Personen(gruppen) mit geringer Vorqualifikation und/oder 

hohem Arbeitslosigkeitsrisiko durchgeführt werden. 

Wie eingangs kurz angerissen, haben 6,5 Mio. Erwerbstätige keinen berufli-

chen Bildungsabschluss, viele davon zählen zu den 25% funktionalen Analpha-

bet/innen. Diese Gruppe hat ein überproportional hohes Risiko arbeitslos zu wer-

den, in diesem Fall entgehen den öffentlichen Haushalten nicht nur Steuer- und 

Sozialversicherungseinnahmen, sondern es sind auch Sozialleistungen zu zahlen, 

sei es aus der Arbeitslosenversicherung und/oder den öffentlichen Haushalten (z.B. 

ALG II, Wohngeld etc.). D.h. gerade bei diesen Gruppen, aber auch bei anderen 

Bevölkerungsgruppen, deren berufliche Qualifikation (droht) nicht mehr den An-

forderungen des Arbeitsmarktes genügen, sind die fiskalischen Erträge besonders 

hoch. Ein öffentliches bzw. gesellschaftliches Interesse besteht in diesen Fällen 

nicht erst im Falle der Arbeitslosigkeit, sondern unabhängig davon. Jede vermie-

dene Arbeitslosigkeit führt zu öffentlichen Einnahmen, anstelle von Sozialleis-

tungszahlungen. Die durchschnittlichen gesamtfiskalischen Kosten je Arbeitslose/n 

beliefen sich im Jahr 2013 auf € 19.660 (IAB 2014). 

Vor diesem Hintergrund sollte ein großes Interesse bzw. eine große Bereitschaft 

für öffentliche Weiterbildungsinvestitionen bestehen; die Realität ist jedoch offen-

Sofern die öffentliche 
Hand bei Weiterbil-
dungsdarlehen nicht ak-
tiv wird, stellt sich die 
Frage, welche weiteren 
Optionen, z.B. durch pri-
vate Anbieter bestehen, 
diese Lücke zu schließen. 
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bar eine andere. Nicht nur bei der Bundesagentur für Arbeit wurden die Weiterbil-

dungsausgaben in den vergangenen Jahren deutlich gekürzt, sondern auch die 

Ausgaben von Bund und Ländern sind gesunken. Wenn die öffentliche Hand somit 

offenkundig nicht bereit – oder in der Lage – ist, die Weiterbildungsausgaben deut-

lich zu erhöhen, dann stellt sich die Frage, ob eine Refinanzierung privater Bil-

dungsinvestitionen möglich ist.  

Konkret könnte man sich einen Weiterbildungsinvestitionsfonds vorstellen, der 

von privaten Geldgebern ((Lebens-) Versicherungen, Kapitalgesellschaften, Stiftun-

gen, Privatpersonen) mit einem ausreichenden Finanzvolumen ausgestattet wird35 

und über den individuelle Weiterbildungen finanziert werden können. Individuen 

können dann bei diesem Fonds ein Darlehen für ihre Weiterbildung beantragen, 

über dessen Gewährung der Fonds entscheidet. 

Während bei jeder „normalen“ Kreditentscheidung zum einen die Weiterbil-

dungsentscheidung hinsichtlich der zu erwartenden Rentabilität bzw. Ausfallwahr-

scheinlichkeit und zum anderen die Bonität der/der Kreditnehmer/in überprüft 

wird, stünde bei diesem Konzept – alternativ oder ergänzend – der zu erwartende 

fiskalische Ertrag im Vordergrund. Konkret wäre zwar auch zu prüfen, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit eine Person mit einer bestimmten Vorqualifikation und/oder ei-

nem angestrebten Weiterbildungsabschluss anschließend erfolgreich einen Ar-

beitsvertrag mit welchem durchschnittlichen Gehalt abschließt. Darüber hinaus 

wären zudem die durchschnittliche Dauer der Beschäftigung und die zusätzlichen 

Steuer- und Sozialversicherungseinnahmen sowie die Minderausgaben bei Sozial-

leistungen ebenso von Interesse wie die ansonsten (ohne Weiterbildung zu erwar-

tende) durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit zur Ermittlung der zu erwarten-

den fiskalischen Erträge von Interesse. 

Der wesentliche Unterschied zu einem normalen Kreditvertrag, der ausschließ-

lich vom Individuum ausgeht und anschließend zurückgezahlt wird, besteht in drei 

Punkten: (1) die Erträge bestehen nicht nur aus dem Erwerbseinkommen, sondern 

aus den gesamten fiskalischen Mehreinnahmen und Minderausgaben, (2) Höher-

qualifizierung führt, über die Arbeitslosenquote hinaus, zu einer steigenden Er-

werbsneigung, wodurch die fiskalischen Erträge überproportional ansteigen, (3) 

                                                        
 35  In einem weiteren Schritt könnte man überlegen, ob Crowdfunding oder Crowdlending, wie dies 

z.B. über Kreditplattformen erfolgt, alternativ oder ergänzende Optionen sind, wodurch zugleich 
auch eine Markteinschätzung hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Weiterbildung am Arbeits-
markt erfolgen könnte. 
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die individuelle Rendite einer Weiterbildung wird nicht durch individuelle Darle-

hensrückzahlungen verringert, wodurch die materiell bedingte Weiterbildungsbe-

reitschaft gerade bei Un- und Geringqualifizierten gesteigert werden kann.36 

Ein solcher Weiterbildungsinvestitionsfonds erscheint gerade mit Blick auf Ziel-

gruppen von Interesse, die heute nicht im Fokus der Förderung stehen, d.h. Perso-

nen, die eine Umqualifizierung (Umschulung) anstreben, eine geringe Schulbildung 

oder keine abgeschlossene Berufsausbildung haben.  

Neben den genannten Finanzierungsquellen – (Lebens) Versicherungen, Kapi-

talgesellschaften, Stiftungen, Privatpersonen etc. – sind auch andere Geldgeber 

denkbar, die in den folgenden Abschnitten andiskutiert werden. 

6.3.3.2.2. (Über) Betriebliche Weiterbildungsfonds37 

Des Weiteren kommen Weiterbildungsfonds in Betracht, die – auf freiwilliger 

Basis – einzel- oder überbetrieblich, z.B. auf Ebene der Tarifparteien – von Betrie-

ben aufgelegt werden können. Anders als bei „klassischen“ Weiterbildungsfonds, 

die durch eine „Lohnsummensteuer“ finanziert werden (siehe Kapitel 5.3), ist die 

Grundidee hier, dass Betriebe oder Zusammenschlüsse von Betrieben diesen Fonds 

durch eine Kapitaleinlage in einer bestimmten Größenordnung ausstatten. Aus die-

sem Fonds können nun Mitarbeiter/innen der beteiligten Betriebe ihre berufliche 

Weiterbildung über ein Darlehen finanzieren. Der Betrieb fungiert somit als Darle-

hensgeber für die berufliche Weiterbildung seiner Beschäftigten. Durch diese Über-

legung werden „zwei Fliegen mit einer Klappe“ geschlagen: der Betrieb kann of-

fensiv damit werben, dass er die Weiterbildung seiner Mitarbeiter/innen unter-

stützt, was zunehmend auch ein Argument im Kontext des Employer brandings ist 

(Cordes/von Haaren 2015). Gleichzeitig müssen sich die Mitarbeiter/innen, bei ent-

sprechender Ausgestaltung bzw. Vertraulichkeit, nicht ihrem Betrieb gegenüber 

„offenbaren“, dass sie eine ggf. individuell veranlasste Weiterbildung beginnen 

                                                        
 36 Diese Fokussierung auf die materiellen Anreize soll nicht verdecken, dass darüber hinaus weitere, 

nicht-materielle Barrieren oder Einschränkungen bestehen können, die die Weiterbildung verhin-
dern bzw. die Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme verringern. Allerdings geht es hier nur um 
diejenigen, die eine Weiterbildung auch beginnen und dafür eine Finanzierung durch den Fonds 
nachsuchen. 

 37  Der Begriff „Weiterbildungsfonds“ ist hier bewusst gewählt worden, ermöglicht er die Nutzung 
eines insbesondere in gewerkschaftlichen Kreisen positiv besetzten Terminus‘ und verbindet ihn 
mit einem veränderten Konzept, das in dieser Form bei Unternehmen eine andere, positive Be-
deutung bekommen könnte. Ferner ist ein solcher Fonds nicht von der Zustimmung der Arbeit-
geberverbände abhängig, sondern kann von einzelnen Betrieben umgesetzt werden, wenn diese 
sich im Bereich der Weiterbildung anders positionieren und ggf. positiv von anderen Unterneh-
men abheben wollen. 
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wollen, sondern können deren Finanzierung einfach beantragen, sofern die 

Vergabe über eine unabhängige Mittlerorganisation erfolgt. Der Fonds könnte also 

den Kreditnehmer/innen Anonymität zusichern. Einerseits wollen Beschäftigte 

häufig nicht, dass der Arbeitgeber von der Weiterbildung Kenntnis erhält (VDIVDE-

IT/FiBS 2014). Andererseits ist nicht auszuschließen, dass Weiterbildungsengage-

ment von den Betrieben kritisch gesehen wird, insbesondere wenn dies mit dem 

Risiko verbunden ist, dass der/die Mitarbeiter/in das Unternehmen anschließend 

verlässt.38 

Des Weiteren gehen die Unternehmen kein Investitionsrisiko ein, da es sich um 

ein Darlehen handelt, das nach der Weiterbildung zurückgezahlt wird. Umgekehrt 

wäre als Anreiz denkbar, dass der Betrieb sich an den Weiterbildungskosten betei-

ligt, wenn der/die Mitarbeiter/in nach der Weiterbildung ein, zwei oder drei Jahre 

im Betrieb bleibt. In diesem Fall könnte ein Teil oder die gesamte Restschuld erlas-

sen und somit das Darlehen nachträglich in einen Zuschuss umgewandelt werden. 

Die Zinssätze können in Abhängigkeit von den Unternehmensinteressen festgelegt 

werden, ggf. unter Berücksichtigung der Risiken. Letztere dürften jedoch gering 

sein, da der/die Darlehensnehmer/in beschäftigt sind und eine Stelle haben. Sofern 

sie sich haben beurlauben lassen, können sie anschließend ihren alten, ungekün-

digten Arbeitsvertrag wieder aufnehmen.  

6.3.3.2.3. Weiterbildungsfonds auf Länderebene 

Ferner könnten auch die Bundesländer einen solchen Weiterbildungsfonds er-

richten und betreiben, z.B. als Weiterbildungsfonds NRW oder Sachsen etc. Das 

Bundesland, das den Fonds einrichtet, legt zugleich fest, wie hoch die Verzinsung 

sein und welche Zielgruppen adressiert werden sollen. Für die Bewohner/innen 

dieses Landes – und ggf. auch für mobile Personen aus anderen Ländern – wäre 

dies ein deutliches und nachhaltiges Signal, dass Fachkräfte und deren Qualifizie-

rung als wichtige Aufgabe des Landes und als Standortfaktor gesehen werden.  

Das Grundprinzip eines solchen Landesweiterbildungsfonds entspricht einer-

seits grundsätzlich dem jeder anderen Kreditentscheidung; D.h. zum einen ist die 

Weiterbildungsentscheidung hinsichtlich der zu erwartenden Rentabilität bzw. 

                                                        
 38  Ob Unternehmen dieses als Problem wahrnehmen oder nicht, hängt von verschiedenen Aspekten 

ab. So gibt es z.B. im Handwerk die Befürchtung, keinen adäquaten Arbeitsplatz für Mitarbei-
ter/innen anbieten zu können, die sich z.B. an einer Hochschule weiterqualifiziert haben. In an-
deren Branchen wird der Übergang in andere Unternehmen aktiv unterstützt, weil dies für zu-
künftige Projektanbahnungen und Aufträge als Vorteil angesehen wird, z.B. im Consulting. 
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Ausfallwahrscheinlichkeit und zum anderen die Bonität der/der Kreditnehmer/in zu 

überprüfen. Andererseits kann die jeweilige Landesregierung auch spezifische Be-

dingungen für die Zielgruppen festlegen, die nach ihrer Einschätzung besonders 

bedeutsam sind und erreicht werden sollen, z.B. Personen, die eine geringe Schul-

bildung und/oder keine abgeschlossene Berufsausbildung haben oder die eine Um-

qualifizierung (Umschulung) anstreben.  

Während Bildungskredite bisher i.d.R. als Einzelkredit vergeben und somit 

durch den/die Darlehensnehmer/in zurückzuzahlen sind, könnte man auch mit 

Blick auf die genannten Zielgruppen sowie die mit Weiterbildungen auch verbun-

denen öffentlichen bzw. fiskalischen Renditen auch überlegen, ob eine Refinanzie-

rung aus diesen fiskalischen Erträgen möglich ist (siehe hierzu Kapitel 6.3.3.2.1).  
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